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Vorbericht zum Haushaltsplan des Flecken Harsefeld
für das Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkungen

1.1 Wesentliche finanzwirtschaftliche Eckdaten des Planungszeitraums 2025 bis 2029 

Innerhalb des umfassenden Finanzplanungszeitraums zeigt der Haushaltsplan 2026 
folgende Grunddaten: 

Haushaltsjahr 2024 )* 2025 2026 2027 2028 2029

 in 1.000 EURO - gerundet - soweit nicht andere Maßeinheiten

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge 20.730 22.215 24.785 25.294 26.081 26.769

ordentliche Aufwendungen 19.839 23.144 25.355 26.264 26.537 27.056

ordentliches Ergebnis 890 -929 -570 -971 -456 -287

Saldo außerordentl. Ergebnis 15 0 0 0 0 0

Jahresergebnis 905 -929 -570 -971 -456 -287

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

20.422 20.365 23.061 23.502 24.203 24.812

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

20.276 20.771 23.031 23.941 24.211 24.725

Saldo laufende 
Verwaltungstätigkeit 147 -405 30 -439 -8 87

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2.710 2.962 3.010 2.000 5.800 5.800

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 3.497 9.535 8.628 11.803 3.153 3.153

Saldo Investitionstätigkeit -787 -6.573 -5.618 -9.803 2.647 2.647

Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 0 0 10.100 10.800 0 0

Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 25 26 87 405 651 651

Saldo Finanzierungstätigkeit -25 -26 10.013 10.395 -651 -651

Saldo Finanzplan -665 -7.005 4.425 153 1.988 2.083

Kreditaufnahmen zu 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (%)

0 0 117 91 0 0

)* vorläufiges Rechnungsergebnis ohne Abschlussbuchungen (z.B. Abschreibungslauf)
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1.2Allgemeines
Die Bundesrepublik Deutschland steht gegenwärtig vor einer Reihe tiefgreifender 
wirtschaftlicher, demografischer und struktureller Herausforderungen, die auch den Flecken 
Harsefeld stark betreffen. Die Folgen des weltweiten Preisauftriebs insbesondere bei 
Energie, Rohstoffen und Baukosten, der anhaltend hohe Inflationsdruck, steigende soziale 
Ausgaben und zunehmende Anforderungen im Bereich Klimaschutz, Mobilität und 
Digitalisierung belasten Städte und Gemeinden zunehmend. Hinzu kommen wachsende 
Erwartungen der Bürgerschaft an Infrastruktur, Daseinsvorsorge und Lebensqualität, bei 
gleichzeitig eingeschränkten finanziellen Gestaltungsspielräumen. 

Gleichzeitig verändert sich die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen: Neue beziehungsweise ausgeweitete Pflichtaufgaben – z. B. in der Jugend- 
und Sozialpflege oder der Daseinsvorsorge – werden oft ohne eine vollständig 
auskömmliche Finanzierung übertragen. Das Prinzip „wer bestellt, bezahlt“ wird vielfach als 
nicht ausreichend umgesetzt wahrgenommen. Zudem wirken sich strukturelle Trends wie 
Urbanisierung, demografischer Wandel (zu- und abnehmende Einwohnerzahlen in 
verschiedenen Regionen), Fachkräftemangel und steigende Anforderungen etwa an die 
Energiewende und den Klimaschutz auf die Aufwands- und Ertragsseite der Kommunen 
aus. 

Auf Bundesebene zeigt sich diese Belastung in Studien und Befragungen: So stuft eine 
erhebliche Zahl von Kommunen ihre Finanzlage als mangelhaft ein; größere Städte sind 
besonders betroffen. Der Ertragszuwachs – insbesondere bei Schlüsselsteuern wie der 
Gewerbe- und der Grundsteuer – hinkt hinter den steigenden Aufwendungen her, vor allem 
bei Pflichtaufgaben und Personalkosten. Steigende Zinsen, Kostensteigerungen, auch 
ausgelöst durch Inflation und Energiepreise, verschärfen die Haushaltslagen weiter.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2026 kann das planerische Defizit im 
Ergebnissektor im Vergleich zum Vorjahr um rund 38 % auf 0,57 Mio. € reduziert werden. 
Im Vergleich zu 2024 kann das Negativergebnis sogar um 64 % gekürzt werden! Während 
bei den Erträgen insgesamt mit + 11,6 % im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden kann, 
können die höheren Aufwendungen auf + 9,5 % (Vergleich Vorjahr) begrenzt werden. Die 
Aufwandsseite wird dabei im Allgemeinen durch die Risiken und Unsicherheiten 
insbesondere der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und im Speziellen durch die 
angekündigten Hebesatzerhöhungen des Kreises von 48,0 v.H. auf 49,0 v.H. höher 
belastet. Dabei sind besonders die Steuererträge für die Gewerbesteuer und den 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Positionen mit den jeweils höchsten 
Teilbeträgen, - im Vergleich zu den Orientierungsdaten – wie in den vergangenen 
Jahren eher zurückhaltend beurteilt. Ob die mittelfristig (vorsichtig) eingeplanten 
Steigerungen bei den genannten Erträgen realisiert werden können, bleibt abzuwarten. Zu 
uneinheitlich sind gesamtwirtschaftlichen Prognosen für die kommenden Jahre. 

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 (Ergebnisbereich) liegen die ordentlichen 
Erträge jeweils unterhalb der entsprechenden Aufwendungen; durch die umfangreichen 
Rücklagenbestände (ungeprüft bis 2024: rd. 17,3 Mio. €) ist bei dieser Entwicklung (zurzeit 
noch) keine bedrohliche Haushaltskrise gegeben. Ab 2028 könnten aufgrund von möglichen 
Baugrundstückveräußerungen wieder zusätzliche Erträge generiert werden. Diese 
möglichen Erträge werden aktuell nur sehr vorsichtig eingeplant. Spätestens mit dem 
Jahresabschluss 2028 können diese Zahlen konkret beziffert werden. Der Finanzhaushalt 
2026 (laufende Verwaltungs- sowie Investitionstätigkeit) schließt jeweils mit einem 
Finanzierungsbedarf ab (vgl. Abs. 7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Schulden). 
Aufgrund der hohen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren („Haushaltsreste“) und 
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aufgrund des Investitionsprogramms sind Kreditaufnahmen von bis zu 10,1 Mio. € (2026) 
und von bis zu 10,8 Mio. € (2027) formal eingeplant. Die Zinslast dieser Kredite belastet ab 
2028 vollumfänglich den Ergebnisbereich (anfänglich rund 709.000 € jährlich) sowie den 
laufenden Bereich im Finanzhaushalt. Die Tilgung der Kredite wird im Finanzhaushaus im 
Bereich der Finanzierungstätigkeit dargestellt (ab 2028 rund 0,65 Mio. €). Diese Tilgung 
müsste grundsätzlich aus Überschüssen des laufenden Bereiches im Finanzhaushalt 
gedeckt sein. In der vorliegenden Planung ist diese Deckung aus dem laufenden Bereich 
nicht gewährleistet, zur Sicherstellung der Liquidität werden ab 2028 (und über die 
mittelfristige Planung hinaus) jedoch namenhafte Einzahlungen aus Baulandvermarktung 
vorzuweisen sein. Ein strukturelles Liquiditätsdefizit, welches dauerhaft Kassenkredite 
erzeugen würde, liegt planerisch somit im Moment nicht vor. Die eingeplanten Kredite 
werden zunächst mit einer Laufzeit von 30 Jahren taxiert. Im Rahmen der Kreditaufnahme 
ist zu prüfen, ob eine vorzeitige Kreditablösung (beispielsweise nach zehn Jahren) 
wirtschaftlich sein kann.

Im Finanzhaushalt 2026 nimmt das Niveau bei den Investitionsauszahlungen im Vergleich 
zum Vorjahr leicht ab (2025: rund 9,54 Mio. €); ausschlaggebend für das weiterhin hohe 
Niveau ist die erhöhte Aktivität im Produkt „Erschließungsträger“. Ab 2026 sollen mehrere 
Neubaugebiete (Wohnen und Gewerbe) in Harsefeld neu erschlossen werden. In 2026 
werden hierfür rd. 3,46 Mio. € für Grunderwerb bereitgestellt und mittels VE für 2027 weitere 
150 T€. Für die Erschließungsmaßnahmen werden rund 8,4 Mio. € als VE für 2027 zur 
Verfügung gestellt - hierbei handelt es sich um ein ambitioniertes Investitionspensum, 
welches – unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren – wie 
bereits ausgeführt, nur durch eine Kreditaufnahme in 2026 in Höhe von bis zu 10,1 Mio. € 
zu finanzieren ist. Eine zügige Kredittilgung ab 2028 durch Grundstücksveräußerungserlöse 
ist dabei zwingend erforderlich. 

Für einzelne Vorhaben wie etwa dem Sanierungsprojekt „Steinfeldsiedlung mit 
Klosterteichen“ – hier beträgt der Haushaltsansatz in 2026 mittlerweile 4,5 Mio. € - kann auf 
den speziellen Sonderposten „Zukunftsinvestitionen“ im Ergebnisbereich zurückgegriffen 
werden, so dass insbesondere der künftige Abschreibungsbedarf im Ergebnishaushalt 
durch korrespondierende Auflösungserträge weniger belastet wird.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre, und der strukturellen 
Herausforderungen, vor denen Deutschland bzw. Niedersachsen – und somit auch der 
Flecken – steht, waren bei der Aufstellung des Entwurfes für diesen Fleckenhaushalt 2026 
intensive Beratungen innerhalb der Verwaltung notwendig.

1.3 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Bereits in den früheren Vorberichten ist darauf hingewiesen worden, dass für die 
endgültigen Abschlüsse erkennbar noch zahlreiche Umbuchungen erforderlich werden, die 
aus veränderten Sichtweisen oder angepassten Konten resultieren. Gerade die „neuen“ 
Wechselwirkungen zwischen der Bilanz und der Ergebnisrechnung nehmen leider Zeit und 
Personaleinsatz in Anspruch in einem Umfang, der so nicht vorhersehbar war.

Definitiv abgeschlossen ist nur die Finanzrechnung 2024. Gegenüber dem Anfangsbestand 
der liquiden Mittel von 11.102.178,48 € € weist der Tagesabschluss für die 
Gemeindekennziffer Flecken Harsefeld zum 31.12.2024 einen Geldbestand von 
10.482.372,39 € aus. Damit haben die Finanzierungsmittel also um rund 0,62 Mio. € 
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abgenommen. Die Ursache für das „verbesserte Defizit“ liegt vor allem in dem positiven 
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (vorläufiges Rechnungsergebnis). 

1.4 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die vom Rat am 12.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2025 enthält folgende 
Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.215.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 23.144.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.365.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.770.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.962.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.535.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 25.900 €

als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 0 €

als Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9.782.500 €

als Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000 €

Die Hebesätze der Realsteuern wurden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung 
festgesetzt: 

- Grundsteuer A 359 v. H.
- Grundsteuer B 359 v. H.
- Gewerbesteuer 410 v. H.

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 sollte in Gänze aufkommensneutral umgesetzt 
werden. Eine Aufkommensneutralität liegt beim Flecken bei einem Ertragsvolumen von 
2,011 Mio. € vor (Grundsteuer A + B). Nach dem jetzigen Stand (Oktober 2025) liegen die 
erwarteten Grundsteuererträge insgesamt bei 2,015 Mio. € (Abweichung von +0,21%). Es 
wurden jedoch noch nicht alle Grundsteuerfälle durch das Finanzamt abschließend 
bearbeitet. Eine (erneute) Überprüfung der Hebesatzhöhe sollte daher frühestens zum 
01.01.2027 erfolgen. Die Gewerbesteuer 2025 wird den Planansatz i.H.v. 6,0 Mio. € 
höchstwahrscheinlich (deutlich) übersteigen (IST im Oktober 2025: 9,5 Mio. €). Hierzu 
wurde im Mai die Informationsvorlage „Haushaltsdaten des Flecken Harsefeld für den 
Zeitraum 01.01.–15.05.2025“ unter der Nr. 2025/FL-0316 in Allris als unterjährigen 
Finanzstatusbericht veröffentlicht. Ob letztlich das eingeplante Defizit in der 
Ergebnisrechnung von 0,9 Mio. € am Ende des Jahres ausgewiesen wird, muss bis zu den 
Abschlussbuchungen abgewartet werden.

Bei der Investitionstätigkeit ist das Jahresvolumen der Auszahlungen 2025 zu 40 % erfüllt, 
während bei den Einzahlungen diese Linie bei etwa 34 % liegt (Oktober 2025). Allerdings 
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sind noch Vorbelastungen aus 2024 in Form von sogenannten Haushaltsresten aus 
Vorjahren mit rd. 5,6 Mio. € einzubeziehen. 

1.5 Gemeindefinanzplanung:

Mit Runderlass vom 18.07.2025 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport 
und Digitalisierung (MI) die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 
veröffentlicht. Dazu wurden folgende Erläuterungen gegeben: 

Im vergangenen Jahr prägten insbesondere die weiterhin nachwirkenden 
Kaufkraftverluste aufgrund der vorangegangenen Krisen die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung. Trotz des deutlichen Rückgangs der Inflation und spürbar gestiegener 
Realeinkommen ergaben sich aus dem privaten Konsum auch im zweiten Halbjahr nur 
verhaltene Impulse. Neben einer weiterhin erhöhten Sparneigung der privaten 
Haushalte wurde das Jahr 2024 auch von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung 
geprägt. Es zeigte sich eine deutliche gesamtwirtschaftliche Unterauslastung aufgrund 
einer sowohl im Inland als auch im Ausland schwachen Nachfrage. 

Nachdem die deutsche Wirtschaft bereits im Jahr 2023 real gesunken war, war die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch im Jahr 2024 (- 0,2 %) rückläufig. Das Jahr 
2025 dürfte trotz recht positivem Einstieg im ersten Quartal ebenfalls verhalten 
verlaufen. Vor dem Hintergrund der konfrontativen US-Handelspolitik sowie der 
Auswirkungen der Zollerhöhungen auf den Welthandel erwartet die Bundesregierung 
eine gesamtwirtschaftliche Stagnation und liegt mit ihren Wachstumsprognosen somit 
deutlich unter den Prognosen aus dem Herbst 2024. 

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden 
mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2025 auch die Steuereinnahmeerwartungen 
sichtbar nach unten korrigiert. Auch zentral erstmals berücksichtigte 
Steuerrechtsänderungen wie das Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das 
Steuerfortentwicklungsgesetz führten zu verringerten Einnahmeerwartungen. 

A) Einnahmen (Steuerschätzungen)
2025 2026 2027 2028 2029

Veränderungen gegenüber Vorjahr          - in % -

1. Kommunale Steuereinnahmen
1.1 Grundsteuer A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Grundsteuer B 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3
1.3 Gewerbesteuer (brutto) -0,5 5,4 3,3 3,0 2,7
1.4 Gewerbesteuer (netto) -0,8 5,3 3,3 3,0 2,7
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,1 3,4 5,3 4,9 4,5

(Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer,
Abgeltungsteuer)

1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,2 2,6 2,2 2,6 2,3

2. Zahlungen des Landes
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanz- -1,31) 8,22) 0,0 2,3 2,2

ausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreis 0,4 5,5 2,0 2,0 2,0
________________________________________________________________________
1) Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2024.
2) Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2025 in Höhe von +130 Mio. EUR.
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B) Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)
Angesichts der einleitend beschriebenen massiven Unsicherheiten (vor allem der 
Handelskonflikt mit den USA) auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle 
staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte 
entsprechend vorsichtig aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und 
langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden 
können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

1.6 Kassenlage

Die Samtgemeindekasse verfügte seit dem Zeitpunkt des Starts der Doppik durchgehend 
über ausreichende Zahlungsmittel. Zwar sind bei einzelnen Kommunen teilweise deutliche 
Schwankungen beim Geldbestand etwa auf Grund namhafter Grundstückskosten oder der 
Vorfinanzierung von zuweisungsunterstützen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 
aufgetreten; eine Inanspruchnahme von äußeren Liquiditätskrediten war zu keiner Zeit 
erforderlich.

Der Bestand für den Flecken ist seit Jahresbeginn 2025 leicht schwankend; der jährliche 
Durchschnitt der liquiden Mittel liegt aktuell bei rd. 10,0 Mio. €. Der nach dem Finanzplan 
2025 in Aussicht stehende Finanzmittel-Rückgang um knapp 7,0 Mio. € ist – bisher – nicht 
in vollem Umfang aufgetreten, weil investive Maßnahmen wie etwa Grundstücksankäufe 
bislang nicht in dem erwarteten Umfang vollzogen wurden. Gesteigerte Erträge aus 
Gewerbesteuer wirken sich auf die Kreis- und Samtgemeindeumlage in 2026 aus. 
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2. Haushaltssystematik

2.1 Aufbau des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)

Das NKR besteht aus 3 Säulen, so dass es in der Rechtslehre als „Drei-Komponenten-
Rechnungswesen“ bezeichnet wird. Es gliedert sich in

a) die Ergebnisrechnung

b) die Finanzrechnung

c) die Bilanz.

Für die Haushaltsvorausschau sind zu den Komponenten a) und b) jeweils Planungen 
aufzustellen, nämlich der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt. In ihnen zeigt sich die 
weitere Entwicklung der Kommune.

Der Wert der Erträge und Aufwendungen spiegelt sich im Ergebnishaushalt wider. Hier 
werden das gesamte Ressourcenaufkommen und zugleich der Ressourcenverbrauch 
betrachtet. Der Aufwand des anteiligen Werteverzehrs des Vermögens für das jeweilige 
Jahr wird durch die Abschreibungen (siehe nachfolgende Aufstellung Ziffer 16) darstellt. 
Diese richten sich nach der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Parallel können 
sich Erträge aus der Auflösung der sogenannten Sonderposten ergeben, d. h. der in der 
Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen, die sich gleichfalls an der Nutzungsdauer des 
Wirtschaftsgutes orientieren (Ziffer 3 der Aufstellung). Der Ergebnishaushalt ist damit 
Indikator für eine wirtschaftlich „gesunde“ Haushaltslage: Bei einem Defizit muss, wenn nicht 
sonstige Werte zum ersatzweisen Ausgleich herangezogen werden dürfen, zwingend ein 
Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden.

Die Ertrags- und Aufwandsarten werden nach den Vorgaben der KomHKVO bzw. den 
Mustern wie folgt aufgelistet (einschließlich ergänzender Erläuterungen):

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche 
Abgaben

Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz Geldleistungen, 
die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen 
und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeindewesen (z. B. einer 
Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann 
Nebenzweck sein. Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A und B, 
die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer sowie die Anteile an der 
Einkommens- und Umsatzsteuer

2. Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen1)

Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen 
innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Landkreis/
Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und 
verschiedene Bedarfszuweisungen.

3. Auflösungserträge aus 
Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten 
auf der Passivseite der Bilanz abgebildet, um sie über die 
Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten 
Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung 
aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das 
Ressourcenverbrauchsprinzip richtig umgesetzt. Der Posten stellt in 
diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des 
Vermögenswertes dar.

4. sonstige Transfererträge Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten 
Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies 
Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um 
Kostenerstattungen.
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5. öffentlich-rechtliche 
Entgelte2)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die 
Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) 
oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) 
erhoben werden.

6. privatrechtliche Entgelte Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, 
Verpachtungen und Eintrittsgelder.

7. Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder 
des Landes, z. B. für Wahlen oder die Unterbringung von 
Aussiedlern und Asylbewerbern.

8. Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge

Zu den Zinserträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.

9. aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen 
zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen 
Herstellungskosten darstellen, wie z. B. Personalaufwand für selbst 
erstellte Gebäude.

10. Bestandsveränderungen Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen 
Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

11. sonstige ordentliche 
Erträge

Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter 
den o. a. Ertragspositionen erfasst werden.

12. = Summe ordentliche
Erträge

Summe der Positionen 1 bis 11

Ordentliche Aufwendungen -

13. Aufwendungen für aktives 
Personal

Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das 
aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen 
arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.

14. Aufwendungen für 
Versorgung

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen 
Arbeitsverhältnissen beruhen. Versorgungsaufwendungen, 
Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand 
für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter.

15. Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit 
dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. 
Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des 
Anlagevermögens.

16. Abschreibungen Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den 
Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die 
Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer 
des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.

17. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier 
auszuweisen.

18. Transferaufwendungen Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen 
gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und 
Subventionen.

19. sonstige ordentliche 
Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen 
Aufwendungen, die nicht speziell unter den o. a. 
Aufwandspositionen erfasst werden wie Entschädigungen an 
Ehrenamtliche, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen.

20. = Summe ordentliche 
Aufwendungen

Summe der Positionen 13 bis 20

21. ordentliches Ergebnis Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen 
erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie 
als außerordentliche Erträge auszuweisen.

23. außerordentliche 
Aufwendungen

Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders 
seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind 
als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen.

24. außerordentliches 
Ergebnis

außerordentlichen Erträgen abzüglich außerordentliche 
Aufwendungen

25. Jahresergebnis Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis.
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
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26. Summe der 
Jahresfehlbeträge aus 
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 
KomHKVO

Sind noch Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach Maßgabe des § 24 
abzudecken, so wird unter dem geplanten Jahresergebnis zusätzlich 
die Summe der noch abzudeckenden Jahresfehlbeträge angegeben.

1) außer für Investitionstätigkeit
2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit, für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für 
die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Dieser Teil kommt der ehemals kameralen 
Haushaltsplanung noch am nächsten. Die in der privaten Wirtschaft zu beobachtenden 
Insolvenzen beruhen häufig auf einem Mangel an Liquidität. Die Kommunen können 
prinzipiell nicht in eine solche Situation kommen; trotzdem gewinnt der Aspekt der 
Kassenlage in dem Gesamtbild des Drei-Komponenten-Rechnungswesens an Bedeutung.

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die Schulden zu einem Stichtag dar. Dabei 
zeigt die Aktiv-Seite der Bilanz die Mittelverwendung auf, die Passiv-Seite die Mittelherkunft. 

Ein besonderer Hinweis ist im Hinblick auf die Anschaffung von beweglichem Vermögen 
durch die geänderten Vorgaben notwendig:

a) Bewegliche Gegenstände bis 1.000 € (netto)
Zahlungen für bewegliche Gegenstände bis 1.000 € netto werden sofort als 
Aufwand behandelt und entsprechend geplant (= nur Ergebnishaushalt) und auch 
gebucht.

b) Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)
Rechnungen für diese Gegenstände sind nur im Finanzhaushalt zu veranschlagen; 
Anschaffungen werden einzeln über die Anlagenbuchhaltung erfasst und gebucht. 
Die Abschreibungen richten sich nach der für die Gemeinden gültigen 
Nutzungsdauertabelle, die vom Land veröffentlicht ist.

2.2 Strukturen des Haushaltsplanes

Gem. § 4 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Es wird vorgeschrieben, 
dass diese Struktur der örtlichen Verwaltungsgliederung zu entsprechen hat, wobei gem. 
§ 98 Abs. 2 NKomVG die Mitgliedsgemeinde an die Vorgaben der Samtgemeinde 
gebunden ist. Für den Bereich der Samtgemeinde Harsefeld weist die Aufgabenverteilung 
ab April 2020 neben der Verwaltungsleitung vier Fachbereiche aus. Daher enthält der 
Haushaltsplan bis 2024 fünf Teilhaushalte; der Teilhaushalt E ist bis 2024 nur mit dem 
Produkt 57301 – Marktwesen – belegt. „Marktwesen“ wird seit 2025 im Teilhaushalt der 
Verwaltungsleitung dargestellt, sodass seit 2025 der Teilhaushalt E nicht mehr belegt ist. 
Ferner ergibt sich aus § 4 Abs. 1 Satz 5 KomHKVO, dass auch für jeden Teilhaushalt 
Ergebnis- und Finanzhaushalt zu präsentieren sind; auf die entsprechenden Vorblätter zu 
den Teilhaushalten (jeweils auf rotem Papier) wird verwiesen. 

In den jeweiligen Teilhaushalten sind die Produkte mit den dazugehörenden Leistungen 
zusammengefasst. Zurzeit liegen abschließende Aussagen zu den konkreten Zielen sowie 
Daten zur Zielerreichung (produktbezogene Kennzahlen) allerdings nicht vollumfänglich vor; 
die Anforderungen gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO können auf Grund des Fortschritts des 
Umstellungsprozesses weiterhin nicht komplett erfüllt werden. 
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Die Bildung der Produkte orientiert sich an dem von der Landesstatistikbehörde festgelegten 
Produktrahmenplan und den dazu ergangenen Zuordnungsvorschriften, die für alle 
Kommunen verbindlich sind.

2.3 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Nach § 4 Abs. 4 KomHKVO lässt das NKR zu, dass Teilhaushalte, die einen funktional 
begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer 
Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden können. Ergänzend wird klargestellt, dass 
die Verantwortung für ein Budget einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der 
Verwaltungsgliederung zugeordnet wird. Für jeden Teilhaushalt wird prinzipiell die Funktion 
eines Budgets festgelegt. Damit sind einerseits gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO die Ansätze 
des Budgets gegenseitig deckungsfähig, andererseits entfallen solange überplanmäßige 
Ausgaben, wie innerhalb des jeweiligen Budgets eine Deckung sichergestellt werden kann.
Unabhängig hiervon wird auf der Grundlage von § 18 KomHKVO bestimmt, dass in 
folgenden Produkthaushalten die eingegangenen Mehrerträge zur Buchung von 
Mehraufwendungen berechtigen:

11101, 11103, 11105, 11108, 11110, 11111, 28101, 31501, 36201, 36501, 42101, 51101, 
52221, 53101, 53201, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55201, 55501, 56101, 
57101, 57301, 57302, 57501, 61101 und 61201

Allerdings gilt das teilhaushaltbezogene Budgetprinzip nicht für alle Produktsachkonten. 
Ausgenommen bleiben folgende Positionen:

 Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für 
Personal sind in den Produkten der Teilhaushalte ausgewiesen, dort aber nicht in den 
Budgets enthalten. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis; verantwortlich ist 
Fachbereich I. 

 Folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von den getroffenen 
Budgetregelungen ausgeschlossen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus Rückstellungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Rückstellungen

Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs

 Darüber hinaus sind hinsichtlich der kostenrechnenden Einrichtungen (etwa 
Gebührenhaushalt Marktwesen) bei der Bewirtschaftung die Anforderungen des NKAG 
vorrangig zu beachten.
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3. Erläuterungen zu den bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen 
des Ergebnishaushalts 2026

3.1 Realsteuern

Zu den kommunalen Realsteuern zählen die Grundsteuer A für die landwirtschaftlich 
genutzten Grundflächen, die Grundsteuer B für die in anderer Weise genutzten 
Grundflächen sowie die Gewerbesteuer, die sich auf der Basis des vom Finanzamt 
ermittelten Betriebsgewinnes unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach dem 
jeweiligen, jährlich neu festgesetzten Messbetrag richtet. Während die Grundsteuern von 
ihrem Niveau her kontinuierliche Einnahmequellen darstellen, unterliegt die Gewerbesteuer 
teilweise erheblichen Schwankungen, wie auch die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitraum 
2022 bis 2025 bestätigen; die weitere Entwicklung bleibt weiterhin schwer zu 
prognostizieren. Darüber hinaus fließen bei der Gewerbesteuer auch standortbezogene 
Faktoren ein, so dass etwa (stärkere) Steigerungen für den Finanzplanungszeitraum zwar 
landesdurchschnittlich durchaus denkbar erscheinen, erfahrungsgemäß aber nicht einfach 
auf den Flecken Harsefeld übertragen werden können.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen sind die uneinbringlichen Ansprüche gesondert 
dargestellt und werden in der Rechnung sichtbar. Planungen sind aber im Hinblick auf 
Insolvenzen und dergleichen unmöglich. Deshalb zeigt die nachfolgende 
Gegenüberstellung ein klareres Bild der Entwicklung der Erträge auf (weil der Jahrgang 
2024 noch nicht abschließend gebucht ist, wird er hier als „vorläufig“ bezeichnet):

Aufkommen 
2025

Steuerart

Aufkommen 
2022

Ergebnis

Aufkommen 
2023

Ergebnis

Aufkommen 
2024

vorl. Ergebnis
Plan

Zwischen-
ergebnis

Aufkommen
2026

Plan

Grundsteuer A 91.693 € 92.248 € 90.804 € 32.300 € 40.146,96 € 32.300 €

Grundsteuer B 1.948.303 € 1.929.646 € 1.923.085 € 1.978.700 € 1.978.283,23 € 1.978.700 €

Gewerbesteuer 8.748.520 € 8.028.716 € 6.099.005 € 6.000.000 € 9.513.790,44 € 7.100.000 €

Für die Grundsteuer A sowie für die Grundsteuer B werden die Planansätze für 2026 aus 
2025 übernommen. Da das Finanzamt immer noch Veränderungen im Zuge der 
Grundsteuerreform vornimmt, kann es auch in 2026 zu weiteren individuellen Anpassungen 
bei den Grundsteuermessbeträgen kommen. Die Reform begründet sodann auch die 
(massive) Veränderung bei der Grundsteuer A zwischen 2024 und 2025 (vgl. Vorbericht 
zum Haushalt 2025 sowie Niederschrift Finanzausschusssitzung vom 28.11.2024 – TOP 
Ö 6). Eine Anpassung der Hebesätze könnte somit zum 01.01.2027 geprüft werden. Des 
Weiteren wird auf die Ausführungen zu Abschnitt 1.4 verwiesen.

Bis einschließlich 2021 wiesen die Orientierungsdaten immer gebündelte Werte für die 
beiden Grundsteuern A + B aus; seit dem Planungsjahr 2022 sind erstmalig differenzierte 
Veränderungsbeträge genannt. Diese zeigen für die Grundsteuer A auch den gleichbleibend 
konstanten Trend, den wir für Harsefeld grundsätzlich auch bis zur Grundsteuerreform 
beobachten und deshalb weder eine Steigerung noch eine Reduzierung prognostizieren. 
Auswirkungen der zukünftigen Baulandentwicklung im Flecken Harsefeld werden in den 
kommenden Haushaltsplänen berücksichtigt, sobald konkrete Daten vom Finanzamt 
vorliegen:
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Grundsteuer A Plan Veränderung Harsefeld Orientierungswerte des MI
2026 32.300 € 0,0 % 0,0 %
2027 32.300 € 0,0 % 0,0 %
2028 32.300 € 0,0 % 0,0 %
2029 32.300 € 0,0 % 0,0 %

Bei der Grundsteuer B wird für 2026 der Planansatz aus 2025 in Höhe 1.978.700 € 
angesetzt. Das tatsächliche IST-Aufkommen der Grundsteuer B wird vermutlich erst im 
Laufe des Haushaltsjahres 2026 feststehen.

Grundsteuer B Plan Veränderung Harsefeld Orientierungswerte des MI
2026 1.978.700 € 0,0 % + 1,3 %
2027 1.998.400 € + 1,0 % + 1,3 %
2028 2.018.300 € + 1,0 % + 1,2 %
2029 2.038.400 € + 1,0 % + 1,3 %

Waren in den vergangenen Jahren bei der Gewerbesteuer erfreulicherweise für den Flecken 
Harsefeld keine extremen Steuereinbrüche zu verzeichnen – allenfalls das Jahr 2024 könnte 
als kleiner Dämpfer bezeichnet werden –, könnte das aktuelle Haushaltsjahr 2025 wieder 
mit deutlichen Gewerbesteuermehrerträgen enden (Stand Oktober 2025: + 3,5 Mio. € im 
Vergleich zum Ansatz). Mit gewissen Unsicherheitsfaktoren wird der Haushaltsansatz 2026 
im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöht um 1,1 Mio. € auf 7,1 Mio. € festgesetzt. Das 
laufende Haushaltsjahr sollte aus Prinzip der Vorsicht nicht als Maßstab der zukünftigen 
Haushaltsjahre herangezogen werden. Durch gestiegene Rohstoffpreise und Zinsen ist der 
prognostizierte Nachfragedämpfer im Baugewerbe in 2023 und 2024 tatsächlich 
eingetreten. Weitere Entwicklungen müssen von Jahr zu Jahr neu bewertet werden.

Gewerbesteuer Plan (in €) Veränderung Harsefeld Orientierungswerte des MI
2026 7.100.000 + 18,3 % (+1,1 Mio. €) + 5,4 %
2027 7.327.200 + 3,2 % (+227.200 €) + 3,3 %
2028 7.539.600 + 2,9 % (+212.400 €) + 3,0 %
2029 7.735.600 + 2,6 % (+196.000 €) + 2,7 %

Die nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht über die Positionen der einzelnen 
Realsteuerarten auch im Verhältnis zu den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. 
Umsatzsteuer: 
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Nur der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt dauerhaft eine klar zunehmende 
Tendenz, mit kleineren „Kurskorrekturen“ um 2024. Die Gewerbesteuer ist stark 
schwankend; die sehr positiven Ergebnisse in 2025 belasten/erhöhen die Umlagen in 2026 
und teilweise in 2027. In allen übrigen Fällen ist die Entwicklung mittelfristig ab 2026 eher 
linear gleichbleibend bis leicht steigend. Dabei betreffen die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 
Rechnungsergebnisse, teilweise noch vorläufig, während in den übrigen Jahrgängen die 
Planwerte aufgeführt sind. 

3.2 Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer haben sich in den 
zurückliegenden Jahren positiv entwickelt. Für 2026 haben die staatlichen Steuerschätzer 
eine Erhöhung um + 3,4 % zum Vorjahr vorhergesagt, danach um + 5,3 %, + 4,9 % und 
+ 4,5 %. 

Ausgehend von einem überschlägigen Aufkommen 2025 für Harsefeld mit 9,5 Mio. € 
(Ansatz: 8,65 Mio. €) darf es einen Ansatz 2026 dann mit rd. 9,74 Mio. € geben, was einer 
Erhöhung um + 2,5 % entspricht:

Einkommen-
steueranteile

Veränderung
im Haushaltsplan

Zum Vergleich 
Orientierungswerte des MI

Planwert 

2026 + 2,5 % (+ 237.000 €) + 3,4 % 9.737.000 €
2027 + 4,3 % (+ 418.000 €) + 5,3 % 10.155.000 €
2028 + 3,9 % (+ 396.000 €) + 4,9 % 10.551.000 €
2029 + 3,5 % (+ 369.000 €) +4,5 % 10.920.000 €

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat demgegenüber mit rd. 0,86 Mio. € eine 
geringere Bedeutung: 

Umsatzsteuer-
anteile 

Veränderung
im Haushaltsplan

Zum Vergleich 
Orientierungswerte des MI

Planwert

2026 + 2,0 % (+ 16.800 €) + 2,6 % 856.800 €
2027 + 1,9 % (+ 16.300 €) + 2,2 % 873.100 €
2028 + 2,1 % (+ 18.300 €) + 2,6 % 891.400 €
2029 + 1,9 % (+ 16.900 €) + 2,3 % 908.300 €

3.3 Erhaltene Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit

Diese Zuwendungen/-schüsse betreffen im Wesentlichen die Kindertagesstätten. Es 
handelt sich um Landkreismittel allgemein für die Betreuung von Kindern. Gegenüber 2025 
wird sich das Zuweisungsaufkommen für 2026 nochmals erhöhen, da aktuelle 
Hochrechnungen diese Steigerungen prognostizieren. Für die Betreuung der Kinder im 
Elementarbereich (beitragsfrei) werden die Fördergelder vom Land grundsätzlich 
unmittelbar dem Betreiber zugeleitet. Einmalig für 2026 ist für die Machbarkeitsstudie 
„Nahwärmenetz Steinfeldsiedlung“ ein Zuschuss in Höhe von 190.000 € einzuplanen.

3.4 Konzessionsabgaben

Neben den Steuern erreichen bei einer Einzelbetrachtung der Erträge nur noch die 
Konzessionsabgaben aus der Strom- und Gasversorgung einen beachtlichen Betrag. Das 
Gesamtaufkommen für die Strom- bzw. Gaslieferungen wird in 2026 mit 352.000 € 
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angesetzt. Der Ansatz ergibt sich aus den Abrechnungen 2024 sowie aus den Abschlägen 
für das Jahr 2025. Aus dem Grund wird eine (leichte) Ansatzreduzierung im Vergleich zum 
Vorjahr vorgenommen. Weitere Entwicklungen – auch hinsichtlich der Energiepreise und 
des Verhaltens der Nutzer:innen – bleiben in 2026 abzuwarten. 

3.5 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden sich vom Ansatz her wie folgt entwickeln:

2024 2025 2026
Gesamtaufwand (Planwert) 1.168.500 € 1.223.500 € 1.326.000 €
Steigerung zum Vorjahr + 148.600 € 

(+ 14,6 %)
+ 55.000 €

(+ 4,7 %)
+ 102.500 €

(+ 8,4 %)

Für 2026 ist hinsichtlich der besetzten Planstellen eine prognostizierte tarifliche Erhöhung 
von rd. 2,8 % eingeplant worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist im JUBS eine weitere 
Planstelle vorgesehen. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass die Samtgemeinde 
Harsefeld einen Teil der Personalaufwendungen (beispielsweise für den Aufgabenbereich 
Tourismus mit rd. 63.000 €) erstattet.

3.6 Gebäudemanagement

Die Aufwendungen für alle Objekte des Flecken Harsefeld werden zusammengefasst im 
Produkt „Gebäudemanagement“ dargestellt. Korrespondierend werden hier die Erträge 
speziell aus Mieten und Pachten neben den Auflösungserträgen aus Sonderposten 
ausgewiesen. Die Gegenüberstellung der Werte ergibt das ordentliche Ergebnis von 
- 552.400 €; daneben sind die Aufwendungen für den Bauhof ebenfalls im Wege der 
internen Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Den größten Einzelposten nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 
Höhe von 495.500 € ein. Dazu zählen die Unterhaltungsleistungen, die eine dauerhafte 
Nutzung der Objekte gewährleisten sollen sowie die Bewirtschaftungen für Energie, 
Reinigung, Versicherungen und Abgaben (Grundsteuer / Müll u. ä.). 

Die Gesamtbelastungen des Gebäudemanagement werden als „Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen“ unterverteilt auf diejenigen Produkte, die Objekte für ihre 
Leistungserzielung einsetzen. Dabei bleiben allerdings die vermieteten Objekte 
unberücksichtigt, weil über die Miete einschließlich Nebenkosten die anfallenden 
Aufwendungen direkt finanziert werden. Dieser pauschalierte Weg ist zwar noch mit 
gewissen Ungenauigkeiten verbunden, verdeutlicht aber in groben Zügen die 
Inanspruchnahme der Deckungsmittel. Für 2026 sieht die Aufteilung wie folgt aus:

Objekt Produkt Haushaltsansatz

Innere Verrechnung

Gebäudemanagement 11111 556.400 Ertrag

Kindertagesstätten 36501 376.800 Aufwand

Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege 28101 137.800 Aufwand

Jugendarbeit 36201 30.900 Aufwand

Sportförderung 42101 10.900 Aufwand
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3.7 Bauhof

Der Bauhof Harsefeld wird seit vielen Jahren gemeinsam von der Samtgemeinde und dem 
Flecken betrieben. Bis 2003 sind die Investitionen von beiden Trägern gleichmäßig zu 50 % 
übernommen worden, danach ausschließlich vom Flecken. Im Gegenzug sind nun alle 
Abschreibungen, die entsprechend nur beim Flecken anfallen, im Kostenverrechnungssatz 
berücksichtigt; auf diese Weise ist sichergestellt, dass die einsatzbezogenen Erstattungen 
anteilig dem Flecken zufließen. 

Die Dienste des Bauhofs werden in sehr unterschiedlichem Umfang von den einzelnen 
Produkten abgerufen. Schwerpunkte sind naturgemäß das öffentliche Infrastruktur-
vermögen (Unterhaltung und Reinigung einschließlich Winterdienst der Straßen, Wege und 
Plätze) sowie die öffentlichen Grünflächen. Die für den Plan eingearbeiteten Beträge 
bedeuten dabei nur Richtsätze, denn die endgültigen Buchungen richten sich nach dem 
tatsächlichen Einsatz (Betriebsabrechnungen).

Nach diesen vorläufigen Berechnungen erhält der Flecken von der Samtgemeinde einschl. 
den Samtgemeindewerken eine Erstattung in Höhe von 69.000 € (= Teilbetrag im Produkt 
57301 Position 7). Die Umstellung der Umsatzsteuerpflicht im öffentlichen Bereich zum 
01.01.2027 bedeutet insbesondere für die Abrechnungen der Bauhofleistungen
(beispielsweise zwischen Samtgemeinde und Flecken) einen nicht unerheblichen 
bürokratischen Mehraufwand.

3.8 Transferaufwendungen

Die Belastungen aus Transferaufwendungen beruhen überwiegend aus den 
Umlagezahlungen an den Landkreis Stade und die Samtgemeinde Harsefeld; diese haben 
sich im Vergleich zu den Erträgen wie folgt entwickelt:
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Weil ein Landkreis nicht über eigene Steuerquellen verfügt, wird durch § 15 des 
Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes bestimmt, dass er eine Umlage von den 
kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten erheben 
kann. Vergleichbares ist in § 111 Absatz 3 des NKomVG für die Samtgemeinde festgelegt, 
die von den Mitgliedsgemeinden unter entsprechender Anwendung der Vorschriften über 
die Kreisumlage eine Umlage (Samtgemeindeumlage) verlangen kann. Der Entwurf des 
Haushaltsplanes 2026 des Landkreises Stade sieht einen Hebesatz von 49,0 v. H. vor. Die 
darauffolgenden Planungsjahre berücksichtigen einen Hebesatz von 50,0 v. H. und 
51,0 v. H. Die Samtgemeinde Harsefeld plant für die Samtgemeindeumlage in 2026 einen 
Hebesatz von 30 v. H. ein. Die mittelfristigen Planungen berücksichtigen – aufgrund von 
noch nicht gefestigten Prognosen – ebenfalls einen Hebesatz von 30,0 v. H. Die monetäre 
Höhe der Kreis- und Samtgemeindeumlage hängt von der gemeindlichen Steuerkraft ab. 
Da sich diese von Jahr zu Jahr (stark) verändern kann, können mittelfristige Prognosen nur 
als grobe Richtschnur dienen.

Außer den Umlagen an den Landkreis bzw. die Samtgemeinde zählen auch die 
Gewerbesteuerumlage und die Zuwendungen für die Kindertagesstätten zu den 
Transferaufwendungen. Die Gewerbesteuerumlage steht dem Bund / dem Land auf der 
Grundlage des aktuell erzielten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer zu und richtet sich nach 
bestimmten Kriterien wie etwa allgemeiner Länderfinanzausgleich, Beteiligung Kostenfonds 
Deutsche Einheit oder Neuordnung Länderfinanzausgleich (ab 1993). Das maßgebende 
Gemeindefinanzreformgesetz sah vor, dass die Umlageanteile „Beteiligung Fonds 
Deutsche Einheit“ und „Neuordnung Länderfinanzausgleich“ mit zusammen 33 %-Punkten 
nur bis einschl. 2019 angewandt wurden. Ab 2022 gilt der „Normalwert“ mit einer deutlich 
reduzierten Gewerbesteuerumlage von zusammen 35 % (14,5 % Bundesanteil und 20,5 % 
Landesanteil). Auf der Grundlage des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens 2025/ 
2026 sind insoweit vom Flecken 595.000 € bereitzustellen.

In dem Vertrag mit dem DRK über die Betriebsführung der Kindertagesstätten in Harsefeld 
ist geregelt, dass der Flecken die nicht anderweitig gedeckten Kosten trägt. Neben dem 
DRK wird die Kinderbetreuung seit 2024 ergänzend durch die Lebenshilfe Stade e.V. für 
den Kindergarten „Entdeckerland“ in der Jahnstraße sichergestellt, sodass der Flecken 
auch dieser Einrichtung eine Erstattung gewährt (Verwaltungsausschuss vom 18.04.2024 – 
TOP N 6). Seit Sommer 2025 übernimmt die Lebenshilfe zudem die Betriebsführung des 
Waldkindergartens (Verwaltungsausschuss vom 10.12.2024 – TOP N 17). Hierfür sind 
insgesamt zusammen 4,7 Mio. € berücksichtigt.

3.9 Gesamtschau des Ergebnisplans 2026

Die Bedeutung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hat schrittweise 
zugenommen und bleibt mit einer Dimension von etwa 7 % der Gesamterträge konstant 
hoch. Daraus wird im Umkehrschluss erkennbar, dass die Finanzierung von Investitionen 
allein aus Eigenmitteln langfristig eine nicht zu unterschätzende Belastung der 
Ergebnisrechnung mit sich bringen kann. Demgegenüber wird durch Zuschüsse oder 
Beiträge, die parallel zur Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes aufgelöst werden, 
die Ausgleichsproblematik erheblich entspannt. Zumindest die investiven Auszahlungen bei 
den Neubaugebieten wurden in der Vergangenheit konsequent durch die Erlöse aus den 
Verkäufen refinanziert. Damit ist gewährleistet, dass die etwa von den neuen Straßen und 
Grünanlagen ausgehenden höheren Abschreibungen nahezu vollständig aus Erlösen aus 
Sonderposten gedeckt sind. In größerem Umfang tragen nun auch die Erlöse aus dem 
jeweiligen Sonderposten „Zukunftsinvestitionen“ dazu bei, die Belastungen zu begrenzen; 
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gerade diese Position hat mit den Abschlüssen in den zurückliegenden Jahren an 
Bedeutung gewonnen.
Die Erträge des Flecken Harsefeld resultieren in weit überwiegendem Maße aus Steuern 
und Abgaben. Die übrigen Einnahmen können im Vergleich nahezu vernachlässigt werden.

Während bei der Samtgemeinde der Faktor „Dienstleistung“ – auch für die 
Mitgliedsgemeinden – im Vordergrund steht und damit der Personalaufwand die größte 
Kostenart darstellt, ist dieser Aufwand beim Flecken eher von untergeordneter Bedeutung. 
Lediglich rd. 1,33 Mio. € bzw. gerade einmal 5 % sind dieser Rubrik zuzurechnen; etwa 
55 % des Personalbedarfs fallen beim Bauhof an. Im Haushaltsjahr 2016 lag dieser Wert 
noch bei 63 %.

Beherrscht werden die Gesamtaufwendungen durch die Transferaufwendungen. Dabei 
sollte zugleich berücksichtigt werden, dass eine Mitgliedsgemeinde generell einen Großteil 
ihrer Einkünfte weiterleiten muss. Sie ist nämlich schon durch die gesetzliche Struktur in 
erheblichem Umfang „Einnahmebeschaffer“ für die höheren Verwaltungsebenen. 
Das Ausmaß dieser Abschöpfung kommt in den Transferaufwendungen zum Ausdruck, die 
durch die Umlagen stark geprägt sind. Die Höhe der Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis-, und 
Gewerbesteuerumlage) sind in 2026 durch das gewerbesteuerstarke Jahr 2025 geprägt. 
Daneben enthält diese Position auch die Leistungen an die Institutionen zur Betriebsführung 
der Kindertageseinrichtungen:  
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Weiterhin auf hohem Niveau, aber etwas abnehmend zeigen sich die Abschreibungen mit 
nun rd. 2,32 Mio. € oder einem Aufwands-Anteil von 9,2 %. Bereits in der Umstellungsphase 
auf die Doppik ist angemerkt worden, dass sich diese Position schrittweise aufbaut, weil 
anfänglich noch Bilanzerleichterungsregelungen galten; im unmittelbaren Vergleich zu 2010 
und 2015 wird der Anstieg für 2026 sehr deutlich: 

Abschreibungen 2010 2015 2026
für immaterielle Vermögengegenstände 3.246 93.946 346.400
für Rechte - 17.932 24.700
für bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - - 9.000
für Gebäude 55.755 107.993 293.000
für Infrastrukturvermögen 453.196 782.202 1.356.100
für Maschinen und technische Anlagen 9.385 16.032 29.500
für Fahrzeuge 29.532 45.014 95.600
für BGA 25.342 41.613 110.800
für Sammelposten 10.230 44.754 0
für sonstige Sachanlagen 19.960 36.853 18.700
für Bauten auf fremden Grund und Boden - 16.258 39.800
Gesamt 606.636 1.202.756 2.323.600

Während die Abschreibungen für Sammelposten in 2022 ausgelaufen sind, steigt der Bedarf 
insbesondere für das Infrastrukturvermögen grundsätzlich an; hier ist es innerhalb der 
Dekade zu mehr als einer Verdoppelung gekommen. Die Abschreibung auf immaterielle 
Vermögensgegenstände beinhaltet u.a. Zuschüsse an die Samtgemeinde für den Neubau 
der Rosenborn-Grundschule und an den TuS für den Neubau des Sportvereinszentrums in 
der Jahnstraße.

3.10 Vergleich zum Ergebnishaushalt des Vorjahres

Lediglich bei folgenden Produkten sind für 2026 ergebnisbezogene deutliche Änderungen 
beim ordentlichen Ergebnis erkennbar:

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
11111 Gebäudemanagement - 643.200 € - 552.400 €

Das Defizit fällt in 2026 geringer aus als im Vorjahr, weil in 2025 aufwendigere 
Unterhaltungsmaßnahmen an fleckeneigene Gebäude (insbesondere Kita-Räumlichkeiten) 
notwendig wurden. Diese fallen in 2026 nicht in dem Umfang an.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
36201 Jugendarbeit - 239.500 € - 321.100 €

Für 2026 ist eine zusätzliche Planstelle für die Jugendarbeit im JUBS vorgesehen.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
51101 Räumliche Planung und Entwicklung - 43.000 - 248.100 €

Der erhöhte Ansatz in 2026 steht im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie 
„Nahwärmenetz Steinfeldsiedlung“. Diese Studie soll jedoch zu 50 % bezuschusst werden. 
Dieser Zuschuss ist im planerischen Ergebnis 2026 jedoch bereits berücksichtigt worden.
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Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
52221 Erschließungsträger - 65.500 € - 105.500 €

Aus der nachgelagerten Abwicklung bzw. der Abrechnung von Neubaugebieten (B-Plan 
101, 2. BA; B-Plan 102) können seit 2024 keine Erträge mehr erwirtschaftet werden. 
Entstehende Kosten (u.a. Ausgleich Kompensationsflächen – vgl. Verwaltungsausschuss-
sitzung vom 12.03.2024 – TOP N 11) können in dem Produkt nicht vollständig gedeckt 
werden.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
54101 Gemeindestraßen - 1.024.900 € - 1.292.300 €

Mit der für das Jahr 2026 ausgewiesenen Unterdeckung bleibt diese weiterhin auf einem 
hohen Niveau:

- durch den weiteren Ausbau von Strecken in den Siedlungsbereichen wächst der 
allgemeine Unterhaltungsaufwand,

- die vermehrten Straßen- und Wegeflächen bewirken einen hohen Anteil an der 
Oberflächenentwässerung, 

- mit dem Vermögenszuwachs am Infrastrukturvermögen aus den Neubaugebieten 
erreichte der Abschreibungsaufwand in den vergangenen Jahren ein hohes Niveau.

Als zusätzliche Maßnahme ist für 2026 die weitere Sanierung eines Teilabschnitts der 
Straße „Im Sande“ eingeplant sowie die Fahrbahnsanierung der Straße Hohenfelde. 
Vorsorglich eingeplant sind zudem Mittel für die Neugestaltung der Rabatte an der Friedrich-
Huth-Straße (69.000 €; vgl. Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr 
vom 26.11.2024 – TOP Ö 6).

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
54701 ÖPNV - 70.300 € - 124.700 €

In 2026 fallen erhöhte Aufwendungen insbesondere für Ausbesserungsarbeiten an der Geh- 
und Radwegbrücke am Bahnhof an.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - 277.100 € - 510.800 €

Für das vorliegende Haushaltsjahr sind aufwendige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant: 
Die Klosterteiche sollen entschlammt werden. Es wird parallel geprüft, ob dieses als 
Ertüchtigung bzw. Wiederherstellung im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt 
werden kann. Das Weiteren sollen (Wander-)Wege mit Glensanda erneuert werden.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
56101 Umweltschutzmaßnahmen - 44.000 € - 79.400 €

Zu den regelmäßigen Aufwendungen in diesem Produkt sind zusätzliche Kosten für 
Energieaudits in Kitas eingeplant. Gem. Verwaltungsausschusssitzung vom 23.09.2025 – 
TOP N 10 – sind Haushaltsmittel für ein Hitzeschutzkonzept vorgesehen.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
57101 Wirtschaftsförderung - 15.300 € - 28.700 €

Die Investitionsförderzuschüsse (insbesondere für Arztansiedlungen) bilden sich nun auch 
(deutlich) im Ergebnisbereich bei den Abschreibungen ab.
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Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
57501 Stadtmarketing – Tourismus/ 
Veranstaltungen

-200.100 € -229.600 €

In 2026 ist u.a. aufgrund von deutschlandweiten Geschehnissen bei öffentlichen 
Veranstaltungen und den strenger werdenden Sicherheitsvorkehrungen die Erstellung eines 
Sicherheitskonzeptes durch ein Fachbüro eingeplant. Darüber hinaus fallen Kosten für das 
wieder in 2026 stattfindende Seifenkistenrennen statt.

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 5.677.000 € 6.941.500 €

Der Gesamtüberschuss des Produktes erhöht sich aufgrund der prognostizierten 
Steigerung des Gemeindeanteils der Einkommensteuer in 2026 (gem. Orientierungsdaten 
Steuerschätzung Mai 2025). Die Gewerbesteuererträge sind in den ersten drei Quartalen 
2025 steigend, sodass die gesteigerte Steuerkraft höhere Gewerbe- und Kreisumlagen in 
2026 verursacht. Hierfür werden in 2025 noch anteilig Rückstellungen gebildet. Die Erträge 
aus Grundsteuer A und B werden aus dem Vorjahr übernommen, da ein abschließendes 
Ergebnis der Grundsteuerreform noch nicht vorliegt. Das Finanzamt wird auch in 2026 
immer noch Veränderungen im Zuge der Reform vornehmen, sodass sich die Messbeträge 
auch in 2026 noch verändern können. 

Produkt Ergebnis 2025 Ergebnis 2026
61201 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 56.100 € - 13.000 €

In diesem Produkt werden die Zinszahlungen für aufgenommene Kredite eingeplant. Für 
2026 sind planerisch anteilig rd. 90 T€ als Zinszahlung vorgesehen. In 2028 können 
Zinskosten von rd. 709 T€ vorliegen. 
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4. Investitionen

4.1 Maßnahmen 2026

Die Auszahlungen für Investitionen (bzw. das Investitionsprogramm) umfassen für 2026 ein 
Volumen von 8.627.700 € und sind bei folgenden Positionen veranschlagt: 

Diese Vorhaben werden durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 
3,01 Mio. € und damit teilweise direkt gegenfinanziert; insgesamt verbleibt für den 
Finanzhaushalt aber ein Saldo von rd. - 5,6 Mio. €. Mit Blick auf den Bestand an liquiden 
Mitteln des Fleckens und den Haushaltsermächtigen aus Vorjahren („Haushaltsreste“) ist 
eine solche Perspektive nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten planerisch umsetzbar.

4.2 Mehrjährige und neue Projekte

Die Städtebauförderung „Steinfeldsiedlung mit Klosterteichen“ wird seit 2021 mit namhaften 
Mittel gelistet, die in üblicher Weise zu 2/3 durch Bundes- und Landeszuweisungen 
mitgetragen werden. Die Abgrenzung des Förder-/Sanierungsgebietes hat der 
Verwaltungsausschuss des Flecken Harsefeld am 18.02.2020 – TOP 13 – festgelegt. 
Zugleich wurde bestimmt, dieses Projekt in die mittelfristige Finanzplanung zu übernehmen. 
Eine Abstimmung mit dem Land und dem Bund hinsichtlich einer Programmaufstockung hat 
stattgefunden, sodass für 2026 nunmehr 4,5 Mio. € als Auszahlung bei entsprechenden 
Einzahlungen in Höhe von 3,0 Mio. € abgebildet werden.

Bis 2024 ist in der Wohnbaulandpolitik eine gewisse Konsolidierung eingetreten. Ab 2025 
sind Mittel für den Grunderwerb für Bauerwartungsland im Kernort Harsefeld sowie in 
Ortsteilen für konkrete Verhandlungen eingeplant. Ebenso sind für die entsprechenden 
Bauleitplanungen Haushaltsansätze eingeworben worden. Die Erschließungen sind ab 
2027 geplant, sodass erste Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen ab 2028 realisiert 
werden könnten.

Der Flecken fasste den Grundsatzbeschluss, die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren, um 
den Pflegeschwerpunkt auf die dann vorhandenen Spielplätze zu setzen (vgl. u.a. 

Produkt Planwert (€) Maßnahmen des Flecken Harsefeld 2026

Unbebauter Grundbesitz 11110 0190000 262.000 € Unbeb. Grundstücke (Grunderwerb)

Gebäudemanagement 11111 0720000 5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sportförderung 42101 0040000 116.400 € Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Räumliche Planung und Entwicklung 51101 1660000 4.500.000 € Sonstige Vermögensgegenstände Treuhandkonto BIG

Erschließungsträger 52221 0910XXX 3.201.000 € Grunderwerb Bauerwartungsland

52221 0960127 16.000 € Anlagen im Bau "B-Plan 106 Am Brakenweg"

52221 0960143 20.000 € Anlagen im Bau "B-Plan 41D GE Griemshorster Straße, Harsefeld"

52221 0960144 8.000 € Anlagen im Bau "B-Plan Buttermoor, Hollenbeck"

Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55101 0244000 10.000 € Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sportflächen

55101 0720000 16.600 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplätze und Bolzplätze)

Öffentliche Gewässer 55201 0960138 166.000 € Anlagen im Bau "Entlastung Oberflächenentwässerung 

(Regenrückhaltebecken)"

Wirtschaftsförderung 57101 0040000 8.700 € Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bauhof 57301 0610000 165.000 € Fahrzeuge (Kehrmaschine)

57301 0620000 24.000 € Maschinen und technische Anlagen (Weidemann und Entkrauter)

57301 0720000 4.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

57301 0960152 60.000 € PV-Anlage Bauhof

57301 0960153 40.000 € Anbau Sozialräume Bauhof

Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen 57501 0292000 5.000 € Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 

(Ausstattung Holzhütten mit Strom und Licht)

8.627.700 €

HH-Stelle
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Verwaltungsausschusssitzung vom 25.04.2019 – TOP 18). Die Investitionsplanung für 2026 
sieht vor, ausgewählte Spielplätze mit neuen Spielgeräten auszustatten.

Für den Bauhof ist u.a. der Ersatz der Kehrmaschine (inkl. Winterdienstausrüstung) 
vorgesehen. Die aktuelle Kehrmaschine (Anschaffung 2014) ist buchhalterisch 
abgeschrieben und verursachte alleine in 2024 und 2025 Reparaturkosten in Höhe von über 
20.000 €. Zudem soll noch ein Hoflader übernommen werden und es ist der Erwerb eines 
Entkrauters (überwiegend) für den Friedhofsbereich vorgesehen. 

4.3 Geförderte Vorhaben 2026

Maßnahme Planwert 2026 Förderung Eigenanteil

Städtebauförderung 4.500.000 € 3.000.000 € 1.500.000 €

3.000.000 €

5. Liquiditätskredite

Nach § 98 Abs. 5 NKomVG führt die Samtgemeinde die Kassengeschäfte ihrer 
Mitgliedsgemeinden. Dazu ist nun aufsichtsbehördlich festgestellt worden, dass zwar – 
alternativ zur Darstellung der eigenen Liquidität einer Mitgliedsgemeinde – auch die 
Ausweisung von Forderungen/Verbindlichkeiten in Betracht kommen kann. Die 
Kassenbestandsverstärkung und damit auch der Höchstbetrag evtl. Liquiditätskredite muss 
aber je Kommune abgebildet werden. Folglich beschränkt sich der Höchstbetrag 
ausschließlich auf den Kassenbestand des Flecken. Nach den bisherigen Erfahrungen 
sowie der Anmerkungen unter 1.3 und 1.6 ist ein Wert von 3 Mio. € ausreichend.

6. Verpflichtungsermächtigungen 

Gemäß § 119 NKomVG dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für 
Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen 
werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Dabei stellen 
Verpflichtungsermächtigungen eine wirtschaftlich zweckmäßige Ergänzung des 
Kassenwirksamkeitsprinzips dar. § 11 KomHKVO fordert, dass sie im Finanzhaushalt und 
in den Teilhaushalten bei den einzelnen Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen unter Angabe ihrer voraussichtlichen Verteilung auf die 
künftigen Jahre zu veranschlagen sind. Nach dem aktuellen Stand werden 
Einzelmaßnahmen nicht im Haushaltsjahr 2026 vollzogen bzw. umgesetzt, sondern in 
gewissem Umfang erst im Jahr 2027. Allerdings sollen die notwendigen Aufträge punktuell 
bereits frühzeitig erteilt oder Vereinbarungen gezeichnet werden, so dass hieraus 
Verpflichtungen eingegangen werden; betroffen sind folgende Positionen: 

Produkt Maßnahme Betrag

42101
Zuschuss TuS Harsefeld 
Sanierung der Umkleidekabinen im Waldstadion

120.400 €

52221 Grunderwerb Bauerwartungsland (anteilig) 150.000 €

52221
Erschließungsmaßnahmen „Am Brakenweg“, „Buttermoor“ und 
Gewerbegebiet „41D Griemshorster Straße“

8.380.000 €
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Der TuS soll in 2026 einen Zuwendungsbescheid für Zuschüsse in 2026 und 2027 erhalten, 
sodass für die geförderte Maßnahme in 2027 eine VE notwendig wird. Der Grunderwerb 
sowie eine anteilige Kaufpreiszahlung sollen in 2026 erfolgen. Eine zweite Kaufpreisrate ist 
mittels VE in 2027 vorgesehen. Die Erschließungsmaßnahmen sollen in 2027 vollzogen 
werden. Erste Planungen erfolgen in 2026.  

7. Entwicklung der Liquiden Mittel und der Schulden

Ausgehend von dem Kassenbestand zum 31.12.2024 werden sich die liquiden Mittel des 
Flecken Harsefeld voraussichtlich wie folgt entwickeln:  

)*   Es werden Rückstellungen im Rahmen des FAG berücksichtigt.

Die bisherigen Baulandprojekte sowie auch andere bedeutende Vorhaben sind in den 
letzten Jahren stets ohne neue Schulden ausschließlich basierend auf der eigenen Liquidität 
abgewickelt worden. An dieser Ausrichtung kann – aufgrund der zukünftigen 
Baulandprojekte – im Finanzplanungszeitraum bis 2029 nicht mehr festgehalten werden. 
Der Schuldenstand kann sich daher etwa wie folgt entwickeln: 

(€)

Kassenbestand 31.12.2024 10.482.372

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2025 -405.400

Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 -6.573.200

Ermächtigungen aus Vorjahren 5.623.080

Saldo Finanzierungstätigkeit 2025 -25.900

Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2025 -2.145.208

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2026  )* -2.170.300

Saldo aus Investitionstätigkeit 2026 -5.617.700

Saldo Finanzierungstätigkeit 2026 10.013.000

Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2026 79.792

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2027 -439.000

Saldo aus Investitionstätigkeit 2027 -9.803.400

Saldo Finanzierungstätigkeit 2027 10.395.000

Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2027 232.392

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2028 -8.000

Saldo aus Investitionstätigkeit 2028 2.647.000

Saldo Finanzierungstätigkeit 2028 -651.000

Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2028 2.220.392

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 2029 86.800

Saldo aus Investitionstätigkeit 2029 2.647.000

Saldo Finanzierungstätigkeit 2029 -651.000

Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2029 4.303.192
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Das Kommunaldarlehen ist im Frühjahr 2012 mit einer Laufzeit bis zur vollständigen Tilgung 
(Frühjahr 2026) vereinbart worden. Eine vorzeitige Ablösung des Kreditvertrages kommt 
deshalb nicht in Betracht bzw. ist mit Blick auf die Vorfälligkeitszahlungen insgesamt 
unwirtschaftlich. Gemäß der Übersicht könnte der Flecken somit zwischenzeitlich in 2026 
ein Kommunaldarlehen vollständig getilgt, aber einen weiteren neuen Investitionskredit 
aufgenommen haben. Eine weitere Kreditaufnahme ist in 2027 vorgesehen. Für den 
Haushaltsplanentwurf 2026 wurde eine 30-jährige Kreditlaufzeit zu Grunde gelegt. Im 
Rahmen der Kreditaufnahme wird zu prüfen sein, ob – im Falle erhöhter Liquidität aufgrund 
von Baulandverkäufen beim Flecken – eine vorzeitige Tilgung des Kredites wirtschaftlich 
sein könnte.

(€)

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 31.800

Eingestellte Kreditaufnahme 2025 0

Eingestellte Kredittilgung 2025 -25.900

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025 5.900

Eingestellte Kreditaufnahme 2026 10.100.000

Eingestellte Kredittilgung 2026 -87.000

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026 10.018.900

Eingestellte Kreditaufnahme 2027 10.800.000

Eingestellte Kredittilgung 2027 -405.000

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027 20.413.900

Eingestellte Kreditaufnahme 2028 0

Eingestellte Kredittilgung 2028 -651.000

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2028 19.762.900

Eingestellte Kreditaufnahme 2029 0

Eingestellte Kredittilgung 2029 -651.000

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029 19.111.900
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8. Zusammenfassung

Die Finanzsituation des Flecken Harsefeld zeigt sich über den Planungszeitraum 2026 bis 
2029 im Vergleich zu den Aussichten lt. Haushaltsplanung 2025 auf den ersten Blick leicht 
verschlechtert. Die Ergebnisse können in der mittelfristigen Planung von rd. - 0,97 Mio. € 
(2027) bis - 0,29 Mio. € (2029) gesteigert werden. Der Planentwurf gilt im Ergebnisbereich 
dennoch als ausgeglichen, da der Flecken über umfangreiche Rücklagenbestände verfügt 
(ungeprüft bis 2024: rd. 17,3 Mio. €). 
Ab 2027 wird der Ergebnisbereich (deutlich) durch Zinsaufwendungen aus 
Kreditaufnahmen (planerisch bis zu 20,9 Mio. €) belastet, welche für Grunderwerb und 
Erschließung neuer Baugebiete notwendig werden. 
Im Finanzhaushalt können ab 2028 allerdings auch namhafte Einzahlungen aus 
Baulandvermarktung berücksichtigt werden. Insgesamt wird im Ergebnisbereich eine noch 
konsequentere Aufgabenkritik erfolgen müssen: Lagen die Gesamtaufwendungen in 2020 
(Plan) noch bei 17 Mio. €, erreichen diese in 2026 mittlerweile einen Wert von über 25 Mio. 
€ (+ 50 % in sechs Jahren).

Das Investitionsprogramm in Form der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist zudem 
weiterhin geprägt durch das Städtebauförderprogramm „Steinfeldsiedlung“. Der für 2026 
angesetzte Investitionsbedarf liegt mittlerweile bei 4,5 Mio. €, wobei 2/3 dieser Summe als 
staatliche Unterstützung in Form von Zuweisungen eingeplant werden darf. Der Flecken tritt 
jedoch in einem nicht unerheblichen Umfang finanziell in Vorleistung, bis das Land bzw. der 
Bund die Maßnahmen abrechnet und bezuschusst. 

Neben den Erläuterungen in diesem Vorbericht enthalten auch die Produkte ergänzende 
Anmerkungen. 

Harsefeld, im Dezember 2025

(Ute Kück)
Gemeindedirektorin
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Statistische Daten

Einwohnerzahlen

Stichtag: Einwohner:innen:

30.06.1972 (Verwaltungs- und Gebietsreform) 6.658

30.06.1982 8.306

30.06.1992 9.450

30.06.2002 12.220

30.06.2012 12.145

30.06.2025 14.820

Größe des Flecken Harsefeld 52,37 km²

Entwicklung der Steuerhebesätze 

ab 1980 ab 1995 ab 2002 ab 2010 ab 2025

v.H. 

Grundsteuer A 330 350 380 420 359

Grundsteuer B 330 350 380 420 359

Gewerbesteuer 300 330 370 410 410
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Das Muster der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach 
§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO sieht neben den Geldschulden insbesondere für Investitionen 
auch Verbindlichkeiten u.a. aus Lieferungen und Leistungen vor. Allerdings können die 
Daten, auch nicht schätzungsweise, präsentiert werden, weil der notwendige 
Jahresabschluss 2024 nicht abschließend aufgestellt ist.

Übersicht über den Stand der Schulden 

Flecken Harsefeld

- in 1.000 Euro -

Schulden aus 
bestehenden 
Kreditverträgen 
von/vom

Stand am 01.01.2025
voraussichtlicher

Stand am 31.12.2025
voraussichtlicher

Stand am 31.12.2026

Bund - - -

Land - - -

Gemeinden u. 
Gemeindeverbänden

- - -

Kreditmarkt 32 6 10.013

Summe 32 6 10.013

31



Haushaltsvermerke:

1. Der Haushaltsplan ist grundsätzlich gegliedert in Teilhaushalte (Teilhaushalte A bis E). 
Diese entsprechend der aktuellen Verwaltungsstruktur auf der Samtgemeindeebene mit 
vier Fachbereichen sowie der Verwaltungsleitung. Demnach müssten eigentlich fünf 
Teilhaushalte ausgewiesen sein; der Teilhaushalt E – Bürgerservice und Ordnung, 
Friedhofswesen – ist aber beim Flecken Harsefeld nicht belegt. Die Teilhaushalte als 
funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden als Budget definiert (Budgetregelung 
nach § 4 Abs. 3 KomHKVO). Allerdings können hier die Regelungen etwa zur ein- oder 
gegenseitigen Deckung bzw. Übertragbarkeit nur bedarfsorientiert manuell eingerichtet 
werden. Die Verantwortlichen der Teilhaushalte ergeben sich aus dem Produktplan. Im 
Bereich der Investitionstätigkeit sind Mehrauszahlungen auf Grund von 
Mehreinzahlungen nur zulässig, wenn die Zustimmung der Verwaltungsleitung vorliegt.

2. Um gerade unterhalb der Ebene der Teilhaushalte in den einzelnen Produkten, die mit 
durchaus sehr unterschiedlichen Aufgaben in einem Teilhaushalt betraut oder ggf. 
gebührenrechtlich relevant sind, eine genaue Übersicht über die Abwicklungen zu 
ermöglichen, werden diese im CIP-System der Finanzbuchhaltung budgettechnisch 
geführt, d.h., dass die Haushaltsinstrumente zur Deckung und Übertragung 
automatisiert stattfinden. Die Verantwortlichen sind ebenfalls in dem Produktplan 
aufgeführt.

3. Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste 
innerhalb eines Budgets – siehe Ziffer 1 – sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig 
deckungsfähig. Sie sind darüber hinaus auch gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO 
zeitlich übertragbar.

4. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
in einem Budget – siehe Ziffer 1 – können nach § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO 
zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungs-
tätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig in Anspruch genommen 
werden.

5. Nach § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht 
verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit bei Ertragsansätzen in einem Budget – siehe Ziffer 1 – zugunsten von 
unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des 
Budgets verwendet werden.

6. Beim Produkt 52221 – Erschließungsträger – dienen Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit (Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Bauland) auch für künftige 
Maßnahmen, die nach der Kalkulation über die Erschließung im engeren Sinne 
hinausgehen (Zukunftsinvestitionen wie Schulen, Kindertagesstätten, Bau von 
Zufahrtstraßen, Bürgerhaus, Seniorentreff, sonstige öffentliche Einrichtungen etc.). Die 
hierfür eingehenden Einzahlungsanteile sind gem. § 18 KomHKVO zweckgebunden 
und stehen damit als Sonderposten für die Projekte zur Verfügung. Der jeweilige 
Zugang wird auf dem Konto 2150030 – erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
„Zukunftsinvestitionen“ – gebucht und mit dem Jahresabschluss vom Rat bestätigt. 
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Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 

2026

-EUR-

Produkt

42101 Sportförderung 120.400
55221 Erschließungsträger 8.530.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 
fällig werdenden Auszahlungen

voraussichtlich fällige Auszahlungen
-EUR-

Verpflichtungsermächti-
gungen im Haushaltsplan 
des Jahres:

2026 2027 2028 2029 später

1 2 3 4 5 6

2025   9.782.500 9.782.500 0 0 0 0

2026   8.650.400 0 8.650.400

Summe 18.432.900 9.782.500 8.650.400 0 0 0

Vorgesehene 
Kreditaufnahmen

10.100.000 10.800.000 0 0 0
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Beteiligungsbericht 2026

des Flecken Harsefeld gem. § 151 NKomVG

Bezeichnung Volksbank Geest

Gezeichnetes Eigenkapital (€) 6.625.236,95 (2019)

Anteil des Flecken (€) 900,00

Anteil des Flecken (%) 0,01

Zweck Zweck der Genossenschaft ist 
insbesondere die wirtschaftliche 
Förderung und Betreuung der 
Mitglieder.

Zusammensetzung der Organe Vorstand:
Matthias Müller,
Wilhelm Prigge

Vorsitz des Aufsichtsrates:
Meik Prigge

Vertreterversammlung:
Vertreterin des Flecken Harsefeld in 
der Gesellschaftsversammlung ist 
Gemeindedirektorin Ute Kück 
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Beteiligungsbericht 2026

des Flecken Harsefeld gem. § 151 NKomVG

Bezeichnung Kommunale Netzbeteiligung Nordwest 
GmbH & Co.KG

Gesamtkapital (€) 1.679.362,00 (Stand 2024)
Anteil des Flecken(€) 218,00
Anteil des Flecken (Prozent) 0,01
Öffentlicher Zweck Gegenstand des Unternehmens ist 

ausschließlich der Erwerb, das Halten 
sowie das Verwalten von 
Geschäftsanteilen an der EWE Netz 
GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf 
eigene Rechnung. Die Gesellschaft soll 
eine gemeinsame Willensbildung ihrer 
Gesellschafter in Bezug auf ihre 
(mittelbare) Beteiligung an der 
Netzgesellschaft ermöglichen.

Zusammensetzung der Organe Geschäftsführer (30.06.2024):
Markus Honnigfort und Michael Kurz

Gesellschaftsversammlung:
Vertreterin des Flecken Harsefeld in 
der Gesellschaftsversammlung ist 
Gemeindedirektorin Ute Kück 
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Erläuterungen zum Produkt 11101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
15              Die Mittel werden für Ehrungen und Repräsentation verwendet. 
 
19              Die Entschädigungen für die Positionen Gemeindedirektor:in und Vertreter richten sich nach § 5 Nr. 2 der geltenden 
                  Aufwandsentschädigungssatzung. 
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Erläuterungen zum Produkt 57101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
8                Aus der Beteiligung an der KNN GmbH & Co. KG (Kommunale Mitfinanzierung der EWE) erhält der Flecken jährlichen 
                  Dividendenzahlungen.  
 
16              Die Förderungen der ärztlichen Versorgung sind während der Nutzungsdauer linear abzuschreiben mit Aufwand im 
                  Ergebnishaushalt. 
 
19              Die Aufwendungen werden u.a. für das Unternehmerfrühstück und sonstige Präsentationen der Wirtschaftsförderung. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 57101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
29              Der Flecken gewährt einem Unternehmer eine nationale öffentliche Kofinanzierung im Rahmen eines LEADER-Antrages  
                  (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 22.05.2025 TOP N 6). 
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Erläuterungen zum Produkt 57302 
 
Im ordentlichen Ergebnis stehen den Marktgebühren und Erstattungen (Pos. 6 und 7) die Aufwendungen für die Unterhaltung und 
Bewirtschaftung (Pos. 15 + 19) einschl. Abschreibungen (Pos. 16) gegenüber. Auch im Marktwesen machen sich die gestiegenen 
Energiekosten mittlerweile (stark) bemerkbar. Weiterhin sind die Leistungen des Bauhofes noch zu berücksichtigen. Diese Aufwendungen 
eingerechnet (Pos. 27) wird das Marktwesen insgesamt deutlich subventioniert (Pos. 29). In 2026 sollen weitere Überlegungen zur 
Wiederbelebung des Wochenmarktes angestellt werden. 
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Erläuterungen zum Produkt 57501 
Position     Anmerkung 
7                Zwischen dem Flecken und der Samtgemeinde ist vereinbart, dass die Samtgemeinde einen Teil der Personalaufwendungen 
                  (Position 13) erstattet, soweit die Mitarbeiter:innen für Themen der Samtgemeinde tätig sind. Da die Personalkosten ab 2026 in dem 
                  Bereich steigen werden, werden im Verhältnis auch höhere Erstattungen erwartet.  
15              Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden fast vollständig im Bereich des Stadtmarketing für die bekannten Aktivitäten 
                  benötigt. Zusätzlich entstehen in 2026 u.a. Kosten für ein Sicherheitskonzept (6.500 �) und für die Durchführung des Seifenkisten- 
                  rennens (6.500 �). Des Weiteren müssen Hinweistafeln erneuert und Absicherungsmaßnahmen für eigene Veranstaltungen verbessert 
                  werden. 
16              Die Abschreibungen betreffen in erster Linie den Zuschuss an das Sympathische Harsefeld für die Weihnachtsbeleuchtung. 
18              Es ist ein Mitgliedsbeitrag für die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing eingeplant. 
19              Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Anzeigen und Werbungen. 
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Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit beim Produkt 57501 
 
 
Position     Anmerkung 
 
26              In 2026 sind die neuen Holzhütten sind mit Strom und Licht auszustatten. 
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Erläuterungen zum Produkt 11103 
 
 
Position     Anmerkung 
 
19              In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind überwiegend die Sitzungsgelder sowie sonstige Entschädigungen für 
                  Ratsmitglieder entsprechend der geltenden Satzung enthalten. Außerdem werden hier u.a. die Veröffentlichungskosten sowie 
                  andere Geschäftsaufwendungen von Rats- und Ausschusssitzungen gebucht. 
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Erläuterungen zum Produkt 11105 
 
Position     Anmerkung 
 
11              Für 2025 wurden Erträge aus den Rückstellungen aus der Altersteilzeit erwartet, welche zum 30.06.2025 endete; kein 
                  Neuansatz ab 2026 erforderlich. 
 
13              In 2025 endete ein Teilzeitvertrag, sodass die Personalaufwendungen ab 2026 reduzierter dargestellt werden können. In den 
                  Personalaufwendungen sind auch die Zahlungen zur gesetzlichen Unfallversicherung (Umlage an den Gemeindeunfall- 
                  versicherungsverband - GUV) enthalten; für 2026 wird mit einem Beitrag von 42.000 � gerechnet. 
 
15              Der Ansatz umfasst anteilig Aufwendungen für Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz/Betriebsarzt. 
 
19              Die Mittel stehen überwiegend für den Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich zur Verfügung, der 2026 eine Höhe von 
                  27.000 � erreicht; daneben betreffen die Aufwendungen typische Geschäftsaufwendungen wie Drucksachen, sonstige Bekannt- 
                  machungen und Bücher, aber auch Gerichts- und ähnliche Kosten. 
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Erläuterungen zum Produkt 28101 
 
Position     Anmerkung 
 
6                Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von Büchern/Filmen über Harsefeld oder öffentlichen Gästeführungen; außerdem wird 
                  die Beteiligung an Asfeld-Fahrten vereinnahmt. 
13              Die Personalaufwendungen betreffen die Belegschaft des Heimatmuseums.  
15              Einen größeren Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nimmt das Lehr- und Unterrichtsmaterial für die  
                  Jugendkunstschule ein. 
16              Die Abschreibungen resultieren aus der Zuwendung an den Schützenverein Harsefeld für die elektronische Schießanlage 
                  (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.07.2018 � TOP 14). 
18              Hinter den Transferaufwendungen verbergen sich die Zuschüsse für Asfeld einschl. Austausch, an den Kloster- und Heimatverein 
                  für das Museum sowie die sonstige Kulturarbeit. 
19              Berücksichtigt sind Mitgliedsbeiträge für das Sympathische Harsefeld, den Landschaftsverband oder den Landesverband der 
                  Kunstschulen sowie die Entschädigung für Gästeführungen einschl. Geschäftsaufwendungen u.a. für das Museum. 
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Erläuterungen zum Produkt 31501 
 
 
Position     Anmerkung 
 
6 + 15        Seit 2024 mietet der Flecken von der �Walter und Cornelia Deden Stiftung� zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 16  
                  Wohneinheiten an, welche durch den Flecken weitervermietet werden. Ebenso sind zusätzliche Kosten für die Hausverwaltung  
                  und für sonstige Unterhaltungsarbeiten an den Wohnungen veranschlagt (Grundsatzbeschluss: Ratssitzung am 19.12.2019 � N 13). 
 
18              Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen u.a. für die Kirchengemeinde einschl. Förderung der Diakon:innenstelle 
                  zusammen. 
 
19              Für die Arbeit der Tafel in Harsefeld ist eine finanzielle Unterstützung eingeplant. 
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Erläuterungen zum Produkt 36201  -  Jugendarbeit 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3 Hierbei handelt es sich um ein übertragenes Whiteboard der Selma-Lagerlöf-Oberschule 

(Samtgemeinde). 
 
13 Der personelle Aufwand orientiert sich an der aktuellen Besetzung beim JUBS. Zudem ist zukünftig 

eine zusätzliche Stelle eingeplant. 
 
15 Seit 2017 ist die Mitnutzung der Räume der Rotenburger Werke in der Schulstraße zu 

berücksichtigen. Außerdem wird die Anmietung der Räume für die Pfadfinder abgebildet. Seit 2024 
wird hier zudem ein �Jugendbudget� in Höhe von 3.000 Euro abgebildet. 

 
16 Die Abschreibungen orientieren sich nur an der Ausstattung dieser Einrichtungen; die 

Abschreibungen für das JUBS-Gebäude sind beim Gebäudemanagement ausgewiesen. Ein 
wesentlicher Anteil ist daneben auf die Bezuschussung für die Räume im Haus der Rotenburger 
Werke zurückzuführen.  

 
18 Neben den Zuschüssen an Jugendgruppen werden auch Projekte wie Ferienprogramme und 

sonstige vergleichbare Veranstaltungen gefördert. 
 
19 Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählt insbesondere das Verbrauchsmaterial im JUBS 

und Aufwendungen für Ehrenamtliche. 
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Erläuterungen zum Produkt 36501 
 
 
Position     Anmerkung 
 
2                Vom Landkreis werden (aufgrund einer Vereinbarung) Unterstützungen in Höhe von 2.100.000 � erwartet. Die Kostenerstattung  
                  vom Land wird komplett an den jeweiligen Betreiber (DRK oder auch Waldkindergarten bzw. Lebenshilfe) ausgezahlt. 
 
18              Für den Betrieb der Einrichtungen sind an das DRK, den Waldkindergarten bzw. Lebenshilfe zusammen rund 4,7 Mio. � zu leisten. 
                  Die im Voraus zu leistenden Abschläge werden seit 2025 den Rechnungsergebnissen angepasst. 
 
19              Unter anderem Ausgleichsbeträge, wenn Kinder aus Harsefeld in Tageseinrichtungen anderer Kommunen betreut werden. 
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Erläuterungen zum Produkt 42101 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Die Auflösungserträge resultieren aus dem Sonderposten „Zukunftsinvestitionen“  
                  (Zuschuss an den TuS Neubau Sportvereinszentrum Jahnstraße). 
 
16              Hier bildet sich die Abschreibung des TUS-Zuschusses (Neubau Sportvereinszentrum) ab.  
 
18              Den Sportvereinen werden diese Mittel im Rahmen der Förderrichtlinie zur Verfügung gestellt. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 42101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
29              Der TuS Harsefeld erhält in 2026 einen Zuschuss für die Sanierung des Tennisplatzes. In 2027 wird ein weiterer Zuschuss für die 
                  Sanierung der Umkleidekabinen folgen. Da in 2026 ein Zuwendungsbescheid für beide Zuschüsse erstellt wird, wird eine 
                  Verpflichtungsermächtigung eingeplant (vgl. VA-Beschluss vom 09.12.2025 TOP N6). 
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Erläuterungen zum Produkt 11108 
 
 
Position     Anmerkung 
 
19              Im NKR ist der jeweilige Aufwand für das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung des Jahresabschlusses nach Samtgemeinde bzw. 
                  Mitgliedsgemeinden getrennt auszuweisen. Die Auswertung der bisherigen Abschlüsse hat gezeigt, dass für den kommenden 
                  Jahresabschluss mit Aufwendungen von 5.000 � zu rechnen ist; gleiches gilt grundsätzlich für die Folgejahre. Darüber hinaus  
                  werden für den Flecken spezifische Beratungskosten hinsichtlich der Neuregelung des §2b Umsatzsteuergesetzes anfallen. 
                  Zudem wird der Aufwand des Geldverkehrs abgebildet. 
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Erläuterungen zum Produkt 11110 
 
 
Position     Anmerkung 
 
6                Zu den Entgelten zählten an dieser Stelle u.a. auch die Entschädigungen für Wertstoffcontainer (z.B. Altkleider). Aufgrund der 
                  neuen Sondernutzungssatzung werden diese Entgelte nun im Produkt 54101 � Gemeindestraßen abgebildet. In diesem Produkt 
                  11110 werden unter dieser Position weiterhin Mieten und Pachten für Freiflächen eingenommen. 
 
15              Für die Ländereien fallen u.a. allgemeine Unterhaltungen und Forst- oder Wasserverbandsabgaben an.  
 
16              Abschreibungen beziehen sich auf Forderungen nach der Straßenausbaubeitragssatzung. 
 
19              Im Zuge der Bewirtschaftung der Flurstücke sind nicht nur Grundsteuern zu leisten, sondern beispielweise auch Landwirtschafts- 
                  kammerbeiträge. In 2025 wurden erhöhte Kosten im Zusammenhang mit einer Grundstücksrückübertragung eingeplant; ab 2026  
                  können die Werte wieder reduziert dargestellt werden. 
 
27              Die Leistungen des Bauhofes bewegen sich bei geschätzt rund 32.700 �. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 11110 
 
 
Position     Anmerkung 
 
25              Es sollen landwirtschaftliche Flächen erworben werden, die als Flächenpool für weitere Grundstücksverhandlungen vorgesehen sind. 
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Erläuterungen zum Produkt 53101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
2                Es kann mit der Ausschüttung einer �Akzeptanzumlage� � Windpark Apensen � gerechnet werden (vgl. Ratssitzung  
                  vom 14.12.2023 � TOP 8). 
 
11              Es wird beim Strom � in Anlehnung an angepasste aktuelle Abschlagszahlungen in 2025 � ein leicht vermindertes Aufkommen 
                  aus der Konzessionsabgabe erwartet.  
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Erläuterungen zum Produkt 53201 
 
 
Position     Anmerkung 
 
11              Bei der Gasversorgung ist auf der Basis der aktuellen Abschlagszahlungen in 2025 ein vermindertes Aufkommen aus der  
                  Konzessionsabgabe zu erwarten. Andererseits sind bewusst Verbrauchseinsparungen gewünscht.  
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Erläuterungen zum Produkt 61101

Position Anmerkung

1 Die Steuern und Abgaben 2026 resultieren aus
- der Grundsteuer A mit 32.300 €

Vorjahr 2025 32.300 €
Ergebnis 2024 90.804 €

- der Grundsteuer B mit 1.978.700 €
Vorjahr 2025 1.978.700 €
Ergebnis 2024 1.923.085 €

- der Gewerbesteuer mit 7.100.000 €
Vorjahr 2025 6.000.000 €
Ergebnis 2024 6.099.005 €

- dem Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer mit 9.737.000 €
Vorjahr 2025 8.650.000 €
Ergebnis 2024 8.994.285 €

- dem Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer mit 856.800 €
Vorjahr 2025 745.000 €
Ergebnis 2024 551.415 €

- der Hundesteuer mit 81.000 €
Vorjahr 2025 83.000 €
Ergebnis 2024 83.520 €

- der Automatensteuer mit 74.000 €
Vorjahr 2025 68.000 €
Ergebnis 2024 84.296 €

2 Da der Flecken – wie schon in den Vorjahren – auch 2026 
voraussichtlich nicht den Höchstbetrag der Steuereinnahmekraft je 
Einwohner innerhalb der Samtgemeinde Harsefeld besitzt, kann er mit 
einem gewissen Ausgleich aus der samtgemeindeinternen 
Weiterleitung von Anteilen der Schlüsselzuweisungen rechnen.

18 Hinter den Transferaufwendungen sind zusammengefasst

- die Gewerbesteuerumlage mit 595.000 €
- die Kreisumlage mit 7.845.300 €
- die Samtgemeindeumlage mit 4.538.000 €

Für die Kreisumlage ist dabei ein Hebesatz von zunächst 49,0 % (2027 
dann 50 % und 2028 von 51 %) und für die Samtgemeindeumlage ein 
Hebesatz von 30 % berücksichtigt; bei der Gewerbesteuerumlage ist 
ein Hebesatz von 35 % angewandt worden.

21 Aufgrund der prognostizierten Steigerungen u.a. bei der 
Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an der 
Einkommensteuer erhöht sich insgesamt das Steueraufkommen 
einschl. Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rd. 
2,3 Mio. €. Der Anstieg bei den abzuführenden Umlagen erreicht 
wegen des Gewerbeanstiegs in 2025 parallel rd. 1,04 Mio. €; dabei 
sind allerdings Rückstellungen nach § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in 
einem möglichen Umfang berücksichtigt. Insgesamt erhöhen sich die 
allgemeinen Deckungsmittel des Fleckens jahrgangsbezogen damit um 
1,26 Mio. €. 
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Erläuterungen zum Produkt 61201 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3 + 16        Die Sonderzuweisung an die Samtgemeinde für den Neubau der Rosenborn-Grundschule ist ergebnisbezogen abgebildet; dabei  
                  wird davon ausgegangen, dass parallel noch Mittel aus Zukunftsinvestitionen zur Verfügung stehen, so dass die effektiven  
                  Belastungen unterhalb von 3.000 € liegen.  
 
8                Nunmehr liegt eine Neuregelung der Verzinsungen für Steuernachforderungen vor (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
                  vom 08.07.2021); Gewisse Erträge aus dem laufenden Kassenbestand sind angesichts des grundlegend veränderten Zinsniveaus 
                  wieder zu erwarten. Diese Position ist jedoch abhängig vom Finanzmittelabfluss durch Investitionstätigkeit. 
 
17              Ausgewiesen sind einerseits die Zinsen für die bestehende Kreditverpflichtung, die rückläufig ist. Ab 2026 wird die Zinsbelastung 
                  zweier Kredite (10,1 Mio. € in 2026 und 10,8 Mio. € in 2027) eingeplant. 
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Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit beim Produkt 61201 
 
 
Position     Anmerkung 
 
34              Für 2026 ist zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms im Produkt „52221 - Erschließungsträger“ eine Kreditaufnahme 
                  von bis zu 10,1 Mio. € eingeplant. In 2027 wird eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 10,8 Mio. € planerisch notwendig werden. 
 
35              Dargestellt sind in 2026 die ordentlichen Tilgungsleistungen aus bestehenden Kreditverträgen (6.000 €); das Darlehen ist im Frühjahr 
                  2026 vollständig getilgt. Anteilig ist ab 2026 zudem die Tilgung der Kreditaufnahme aus 2026 eingerechnet. Eine weitere anteilige 
                  Tilgung der zweiten Kreditaufnahme ist in 2027 eingeplant. Die vollständige jährliche Tilgung beider Kredite ist ab 2028 eingeplant. 
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Erläuterungen zum Produkt 11111 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Die Auflösungserträge resultieren überwiegend aus Fördermitteln und Zuwendungen für die Kindertagesstätten, das Künstlerhaus oder  
                  die Dorfgemeinschaftshäuser. Daneben abgebildet wird der Anteil aus dem Sonderposten �Zukunftsinvestitionen�, der aus Mitteln der  
                  Baulandvermarktung gebildet wurde und Städtebauförderung. 
 
6                Insgesamt wird davon ausgegangen, dass das Mietaufkommen für 2026 leicht gesteigert dargestellt werden kann. Auf der einen Seite  
                  wurden Mietwohnungen in der Vergangenheit einer anderen Nutzung zugeführt (z.B. Dresdner Straße für KiTa), auf der anderen Seite  
                  werden gemeindeeigene Räumlichkeiten (z.B. Im Sande 80) gegen Kostenerstattung und je nach Auslastung an die Samtgemeinde  
                  vermietet. 
 
15              Im Vergleich zu 2025 können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2026 reduziert dargestellt werden. Sehr aufwendige 
                  Unterhaltungsmaßnahmen an fleckeneigene Gebäude stehen planmäßig nicht an. Inflationsbedingte Steigerungen im Allgemeinen für  
                  die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der fleckeneigenen Gebäude bleiben aber auch in 2026 spürbar. 
 
16              Aktuelle Hochrechnungen und Prognosen belegen, dass die Abschreibungen ab 2025 nicht mehr ganz so rasch ansteigen werden wie 
in  
                  der Vergangenheit, sondern eher stagnieren.  
 
26              Wie im Vorbericht dargelegt, werden innerhalb des Haushaltsplanes pauschaliert Erstattungen anderer Produkte für Leistungen des 
                  Gebäudemanagements einbezogen. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 11111 
 
 
Position     Anmerkung 
 
27              Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Pauschale für Einrichtungen fleckeneigener Gebäude. 
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Erläuterungen zum Produkt 51101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
2                Es wird ein Zuschuss für die Machbarkeitsstudie �Nahwärmenetz Steinfeldsiedlung� erwartet (50%-Förderung). 
 
7                Kostenerstattungen werden für den B-Plan 63 �Windpark Ruschwedel� erwartet.  
 
15              Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026 stehen im Zusammenhang mit Vorgängen wie Ortsentwicklungs/ 
                  plänen. Darin enthalten sind außerdem Mittel für die Änderungsverfahren B-Plan Nr. 63 �Windpark Ruschwedel�,  
                  Nr. 112 �Zw. Herrenstraße und Brinkstraße�, Nr. 12 �Paschberg� (Spielplatz) und Nr. 24 �Steinhornskamp� (Spielplatz),  
                  Fortschreibung Einzelhandelskonzept und die Machbarkeitsstudie �Nahwärmenetz Steinfeldsiedlung� (380.000 � bei 50%  
                  Förderung). 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 51101 
 
Position     Anmerkung 
 
19 + 29      Dargestellt sind die Zuwendungen sowie das voraussichtliche Investitionsvolumen für die Städtebauförderung �Steinfeldsiedlung mit 
                  Klosterteichen�. Der gemeindliche Anteil beläuft sich auf 1/3 des Gesamtbedarfs (= 1.500.000 �). Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer 
                  Programmanpassung / Erweiterung. Für die Folgejahre ist zunächst ein Eigenanteil von 1.000.000 � eingeplant. Für die Deckung des 
                  Eigenanteils kann auch auf Mittel aus dem Sonderposten �Zukunftsinvestitionen� zurückgegriffen werden.  
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Erläuterungen zum Produkt 52221 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Die nicht unmittelbar verwendeten Mittel aus Verkaufserlösen werden als Anzahlung Sonderposten gebucht. Hieraus stehen sie 
                  für zweckgebundene Sach- und Dienstleistungen bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. bei Ziffer 15) zur Verfügung. 
                  Mittelfristig können hier Erträge wieder höher eingeplant werden.  
 
11              Der Ansatz verbleibt auf 0,00 Euro, da in 2026 kein Überschuss aus Baulandvermarktung zu erwarten ist. Mittelfristig werden 
                  Erträge wieder eingeplant, sobald die Realisierung der Neubaugebiete konkretisiert wurde.  
 
15              Hier werden die Kompensationsleistungen abgebildet (vgl. Verwaltungsausschuss vom 12.03.2024 – TOP N 11).  
 
19              Entsprechend einer Vereinbarung hat der Flecken an die Samtgemeinde für die Abwicklung von Bauplatzgeschäften fallzahl- 
                  bezogen eine Erstattung zu leisten. Ab 2027 könnten die Fallzahlen wieder (deutlich) steigen.  
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 52221 
 
 
Position     Anmerkung 
 
21              Ab 2028 kann mit Einzahlungen aus Baulandveräußerungen gerechnet werden. 
 
25              Der ausgewiesene Grunderwerb in 2026 bezieht sich auf Bauerwartungsland im Kernort Harsefeld (auch Gewerbegebiet).  
                  Eine Kaufpreisrate soll in 2026 erfolgen. Mittels VE wird eine weitere Kaufpreisrate für 2027 dargestellt (Hollenbeck). 
 
26              Für 2026 werden Haushaltsmittel für Planungsarbeiten und vorbereitende Maßnahmen bereitgestellt. Mittels VE werden für 
                  Erschließungsarbeiten in den Baugebieten Gelder für 2027 zur Verfügung gestellt, sodass Auftragsvergaben noch Ende 2026  
                  erfolgen können. 
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Erläuterungen zum Produkt 54101 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Von den Anliegern sind zum Ausbau von Gemeindestraßen Erschließungs- und Ausbaubeiträge geleistet worden; außerdem hat 
                  der Flecken etwa vom Land Niedersachsen Zuwendungen für die Herstellung von Rad- und Fußwegen erhalten. Diese 
                  Investitionszuschüsse müssen nach den Prinzipien der Doppik über die Nutzungsdauer (Straßen/Wege = 25 Jahre) aufgelöst 
                  werden. Mit dem Infrastrukturvermögen aus Neubaugebieten wächst zwar der Abschreibungsbedarf leicht (siehe Position 16), 
                  zugleich steigen grundsätzlich aber auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsbeitragsanteilen, so 
                  dass keine bzw. nur geringe nachhaltige Belastung im Ergebnisbereich ansteht. Ausgehend von dem vorläufigen 
                  Rechnungsergebnis 2024 und den zwischenzeitlich zu berücksichtigenden Sonderposten darf insoweit für 2026 von einem leicht 
                  reduzierten Aufkommen von etwa 1.053.000 � ausgegangen werden.  
 
5                Seit Einführung der neuen Sondernutzungssatzung werden hier die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen 
                  (Straßen)-Raumes (u.a. Altkleidercontainer) abgebildet. 
 
15              Die Straßenunterhaltung umfasst die allgemeine Unterhaltung wie Fahrbahnausbesserungen, Beseitigung von Pflaster- 
                  absackungen oder Höhenanpassungen von Abläufen; darüber hinaus zählen Reparaturen und Wartung der Ampelanlagen,  
                  Erneuerung von Verkehrsschildern, die Unterhaltung der Straßenabläufe sowie des Straßenbegleitgrünes dazu. Mit dem  
                  ausgedehnten Straßennetz wächst dieser Anteil. Eine weitere Komponente ist der Gemeindeanteil an der Oberflächen- 
                  entwässerung; hier wird bei einer kostendeckenden Benutzungsgebühr mit einem Anteil von 256.000 � für den öffentlichen  
                  Straßenraum ausgegangen (Prognose). Als wesentliche Sanierungsmaßnahme soll in 2026 der zweite Teilabschnitt der Straße  
                  �Im Sande� saniert (350.000 �) und das Straßenbegleitgrün in der Friedrich-Huth-Straße neugestaltet werden (69.000 �). 
 
16              Der Umfang der Abschreibungen beläuft sich für das Jahr 2026 zusammen auf rd. 1,22 Mio. �. Einbezogen ist hier auch ein  
                  Anteil des Fleckens an der Entlastungsstraße mit 2 Mio. �; die Endabrechnung steht hier allerdings immer noch aus.  
 
27              Die internen Leistungsbeziehungen betreffen hier den Bauhof insbesondere für die Unterhaltungsarbeiten. 
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Erläuterungen zum Produkt 54501 
 
 
Position     Anmerkung 
 
15              Im Ansatz enthalten ist der Bedarf für den Erwerb von Streusalz, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder Geräten  
                  Dritter sowie die Abrechnung für Landesstraßen. Der personelle Aufwand selbst wird durch den Bauhof abgewickelt  
                  (s. Position 27).  
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Erläuterungen zum Produkt 54502 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Nach der grundlegenden Sanierung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Leuchtmittel) werden die Zuschüsse über die  
                  Nutzungsdauer aufgelöst.  
 
15              Mit ca. 55 % sind die Stromkosten an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beteiligt; die übrigen Mittel dienen der  
                  Unterhaltung des Anlagenbestandes. Hier war nach dem Abschluss der Umstellungsarbeiten auf den LED-Betrieb gedanklich ein 
                  Rückgang zu vorangegangene Rechnungsergebnisse zu erwarten. Es sollte aber einschränkend berücksichtigt werden, dass 
                  speziell durch die Straßen in Neubaugebieten, aber auch die Ausleuchtung von Wegen in Grünanlagen, die Anzahl der Leucht/ 
                  punkte deutlich zugenommen hat. Außerdem muss die Entscheidung des Verwaltungsausschusses vom 09.08.2018 � TOP 6 �  
                  einbezogen werden, dass die Brenndauer der Straßenbeleuchtung aus Gründen des Sicherheitsempfindens im öffentlichen  
                  Raum generell bis 24.00 Uhr verlängert ist und darüber hinaus in den Einmündungs- und Kreuzungsbereichen durchgehend  
                  eingeschaltet bleiben soll. Zudem liegt die anteilige Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung beim Flecken.  
 
16              Der Ansatz der Abschreibungen orientiert sich an dem Restbuchwert einschließlich Sanierungsaufwand sowie unter Berück- 
                  sichtigung der zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen.  
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Erläuterungen zum Produkt 54601 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3 und 16    Die Abschreibungsaufwendungen u.a. für die Park & Ride-Anlage und die Fahrradboxen am Bahnhof sowie den  
                  Friedrich-Tobaben-Platz (alle zusammen rd. 47.700 �) stellen zwar eine Belastung dar, die Erträge aus der Auflösung der  
                  entsprechenden Sonderposten (48.100 �) reichen aber an das Niveau heran, so dass aktuell keine allgemeine Deckungsmittel  
                  benötigt werden.  
 
15              Hier sind die Unterhaltungslasten auch für die Fahrradboxen oder den Parkplatz �Alte Post� enthalten.  
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Erläuterungen zum Produkt 54701 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Die gesteigerten Auflösungserträge stammen u.a. von Zuschüssen für barrierefreie Bushaltestellen.  
 
6 + 19        Hier sind die Erträge und Aufwendungen für die Carsharing-Lösung, die vom Verwaltungsausschuss am 23.09.2025  
                  � TOP N8 � beschlossen wurde, abgebildet.  
 
15              Die Mittel werden u.a. benötigt für die Unterhaltung/Reinigung von Buswartehäusern, seit 2020 aber auch für die Wartung/ 
                  Notfallbedienung des Fahrstuhls an der neuen Brücke. Ebenfalls werden hier die Kosten für E-Ladestationen abgebildet. Zudem 
                  sind zusätzlich 50.000 � in 2026 für Unterhaltungsmaßnahmen (Ausbesserung) an der Fußgängerbrücke (K26n) eingeplant. 
 
16              Die Abschreibungen hängen u.a. mit den behindertengerechten Bushaltestellen in der Herrenstraße bzw. Buxtehuder Straße  
                  und in Hollenbeck oder Wartehäusern zusammen. 
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Erläuterungen zum Produkt 55101 
 
Position     Anmerkung 
 
3 und 16    Nachdem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch die Abschreibungen nach Auswertung der letzten  
                  doppischen Abschlüsse einschl. der zwischenzeitlich erstellten Grünanlagen speziell durch die Neubaugebiete in der  
                  Vergangenheit angestiegen sind, tritt nun eine gewisse Konsolidierung ein. 
 
15              Einerseits weitet sich durch die Zunahme der öffentlichen Flächen der Unterhaltungsbedarf kontinuierlich aus. Daneben  
                  erfordert der Bestand in gewissen zeitlichen Abständen eine �Grundpflege�. Erhöhter Pflegebedarf besteht in 2026 im 
                  Klosterpark (u.a. Laufbahnbelege am Steg erneuern (15.000 �), Entschlammung der Klosterteiche (110.000 �), Teich-Fontäne  
                  zur Verbesserung der Wasserqualität im Klosterpark (10.000 �)). Darüber hinaus sollen Wanderwege mit Glensanda aufge- 
                  arbeitet und die Fußgängerbrücke in Issendorf (Schmiedestraße/Schaapwaschweg) saniert werden (30.000 �). 
 
27              Die internen Leistungsbeziehungen betreffen hier den Bauhof insbesondere für die Unterhaltungsarbeiten. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 55101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
26              Es ist ein neuer Ballfangzaun (Bolzplatz) im Fleckengebiet geplant. Die Priorisierung erfolgt in 2026. 
 
27              Der Ersatz von abgängigen Spielgeräten und Bolzplatz-Tore ist für 2026 vorgesehen. 
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Erläuterungen zum Produkt 55201 
 
 
Position     Anmerkung 
 
3                Die gewässerbaulichen Maßnahmen etwa im Verlauf des Rellerbaches wurden mit Fördermitteln umgesetzt, so dass diese 
                  über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.  
 
15              Hier werden die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen dargestellt. In 2026 soll u.a. der Durchlass am Rellerbach  
                  (Tobaben-Platz) gereinigt werden. 
 
18              Die Aufwendungen betreffen Beiträge an Unterhaltungsverbände.  
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 55201 
 
 
Position     Anmerkung 
 
26              Für die Entlastung der Oberflächenentwässerung sind weitere Maßnahmen in Vorbereitung (Regenrückhaltebecken). 
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Erläuterungen zum Produkt 55501 
 
Position     Anmerkung 
3 und 16    Nach dem letzten Ausbau eines Wirtschaftsweges zwischen Harsefeld und Hollenbeck zeigt sich das Niveau von Auflösungserträgen  
                  und Abschreibungen lt. Prognose gleichbleibend.  
15              Neben der üblichen Unterhaltung enthält der Ansatz 2026 Aufwendungen für Asphaltarbeiten am Dollerner Weg (Issendorf; 15.000 �).  
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Erläuterungen zum Produkt 56101 
 
 
Position     Anmerkung 
 
7                Für geplante Energieaudits (Kita) können Fördermittel generiert werden. 
 
15              In 2026 sind Energieaudits (Kita) und ein Hitzeschutzkonzept (VA-Beschluss vom 23.09.2025 � TOP N 10) vorgesehen. 
 
18              Für die Jahre 2024 und 2025 wurde ein Förderprogramm zur Umgestaltung versiegelter Flächen und von Schottergärten in  
                  naturnahe Gärten im Flecken Harsefeld (Ratsbeschluss vom 21.09.2023 TOP 7) mit jeweils 10.000 � pro Jahr eingeplant. Die  
                  Förderung läuft zum 31.12.2025 aus. 
 
19              Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit den energetischen Quartierskonzepten (Steinfeldsiedlung bzw. Jahnstraße; 
                  Beratungen und Abrechnungen). 
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Erläuterungen zum Produkt 57301 
 
Der gemeinsame Bauhof von Samtgemeinde und Flecken mit seinem Betriebsplatz Elsterhorst 10 schließt in sich etwa ausgeglichen ab, 
obgleich die ordentlichen Aufwendungen hier die ordentlichen Erträge um etwa 1,09 Mio. � überschreiten. Unter Berücksichtigung der 
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26) entsteht als Gesamtergebnis (Pos. 29) ein Planwert von annähernd �0� �. Die 
endgültigen Abrechnungen basieren auf den Berichten der Bauhofkräfte. 
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Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 57301 
 
 
Position     Anmerkung 
 
21             Geschätzte Versteigerungserlöse für den Alt-Fahrzeug 
 
26             Am Gebäude des Bauhofes soll eine PV-Anlage installiert werden (60.000 �). Zudem enthält der Ansatz Planungskosten für die 
                 Erweiterung der Sozialräume (40.000 �). 
 
27             Für 2026 steht im Investitionsplan die Neuanschaffung einer Kehrmaschine (165.000 �). Außerdem umfasst der Plan u.a. die  
                 Übernahme eines Hofladers (12.000 �) und den Erwerb eines Entkrauters (überwiegend) für den Friedhofsbereich (12.000 �). 
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